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Kurzfassung  

Die Stadt Overath hat im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung eine detaillierte Analyse der ak-

tuellen Wärmeversorgung sowie der zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten durchgeführt. Ziel die-

ser Analyse ist die Entwicklung eines Planungsinstruments für eine klimaneutrale Wärmeversorgung 

bis zum Jahr 2045, die auf einer Kombination aus Wärmenetzen, erneuerbaren Energien und dezent-

ralen Versorgungslösungen basiert. Die Untersuchung ergab, dass die derzeitige Wärmeversorgung 

überwiegend auf fossilen Brennstoffen wie Erdgas und Heizöl basiert, die zusammen etwa 85 % des 

gesamten Wärmebedarfs ausmachen. Erneuerbare Energien, insbesondere Biomasse und Wärme-

pumpen, spielen bislang nur eine untergeordnete Rolle und tragen lediglich geringfügig  zur Wär-

mebereitstellung bei. Gleichzeitig zeigen die Analysen, dass erhebliche Potenziale für die Nutzung 

erneuerbarer Wärmequellen bestehen, insbesondere durch die Nutzung von Fließgewässern, Solar-

thermie, Geothermie, Abwärme aus Abwasser und dem damit einhergehenden gezielten Ausbau von 

Wärmenetzen. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Planung war die Analyse der Eignung unterschiedlicher Gebäude für 

verschiedene Wärmetechnologien. Die Ergebnisse zeigen, dass etwa 91 % der Gebäude in Overath 

grundsätzlich für den Einsatz von Wärmepumpen geeignet sind. Rund 26 % der Gebäude befinden 

sich in Gebieten, in denen der wirtschaftliche Ausbau eines Wärmenetzes sinnvoll erscheint. Aller-

dings sind auch 4 % der Gebäude, weder für den Anschluss an ein Wärmenetz noch für die Nutzung 

einer Wärmepumpe geeignet sind. Für diese Gebäude müssen alternative Lösungen wie Biomasse-

heizungen oder Hybridheizsysteme genutzt werden. 

Das Zielszenario für die Wärmeversorgung bis 2045 sieht eine schrittweise Ablösung fossiler Ener-

gieträger vor, sodass diese am Ende des Planungszeitraums vollständig aus der Wärmeversorgung 

verschwunden sind. Stattdessen soll der Anteil der leitungsgebundenen Wärmeversorgung durch 

Wärmenetze kontinuierlich steigen und bis 2045 etwa 45 % des gesamten Wärmebedarfs decken. 

Die verbleibenden Anteile sollen durch Wärmepumpen sowie andere erneuerbare Technologien ge-

deckt werden. Eine entscheidende Rolle spielt auch die Reduzierung des Wärmebedarfs durch ener-

getische Sanierungen, die den Gesamtenergieverbrauch um voraussichtlich 22 % senken können. 

Durch diese MaÇnahmen soll die CO◘-Bilanz der Wärmeversorgung erheblich verbessert werden. 

Wªhrend die Treibhausgasemissionen im Ausgangsjahr noch bei rund 75.000 Tonnen CO◘-Äquiva-

lenten pro Jahr liegen, wird erwartet, dass sie durch die geplanten Maßnahmen bis 2045 nahezu auf 

null sinken. 

Um die Umsetzung dieser Strategie sicherzustellen, sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Der 

Ausbau der Wärmenetze soll gestaffelt erfolgen, wobei die größten Potenziale vorrangig erschlossen 

werden. Gleichzeitig soll der Einsatz von Wärmepumpen gezielt gefördert werden, insbesondere 

durch finanzielle Anreize und Beratungsangebote für Gebäudeeigentümer. Ein kontinuierliches Con-

trolling - und Monitoring -System wird eingerichtet, um den Fortschritt der Maßnahmen zu überwa-

chen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Ergänzend dazu werden Bürgerbeteiligungspro-

zesse und Informationskampagnen durchgeführt, um die Akzeptanz der geplanten Veränderungen 

in der Bevölkerung zu erhöhen. 

Insgesamt stellt die kommunale Wärmeplanung für Overath eine strategische Grundlage für die 

nachhaltige Transformation der Wärmeversorgung dar. Sie ermöglicht es der Stadt, langfristig eine 
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umweltfreundliche, wirtschaftliche und sozialverträgliche Wärmeversorgung sicherzustellen und ihre 

Klimaziele konsequent zu verfolgen. Die Kombination aus technologischer Umstellung, Energieeffi-

zienzmaßnahmen und gezielter Steuerung schafft eine belastbare Basis für eine klimaneutrale Zu-

kunft. 
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1 Einleitung  

Kommunen in Deutschland sind seit Anfang 2024 zur Erstellung und Weiterschreibung kommunaler 

Wärmepläne verpflichtet. Mit dem Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wär-

menetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG) wird den Bundesländern die Aufgabe der Durchführung 

einer Wärmeplanung für ihr Hohei tsgebiet verpflichtend auferlegt. Die Länder werden diese Pflicht 

auf Rechtsträger innerhalb ihres Hoheitsgebiets bzw. auf eine zuständige Verwaltungseinheit über-

tragen.1 In Nordrhein-Westfalen (NRW) wurde dies mit dem LWPG Ende 2024 umgesetzt.2 

Grundlegende Aufgabenstellung dabei ist die Entwicklung einer Strategie für die langfristig CO2-

neutrale Wärmeversorgung des Gebietes der Kommune bis zum Jahr 2035. Der kommunale Wärme-

plan zeigt dafür den Status quo der Wärmeversorgung sowie verschiedenste Perspektiven der Wär-

meversorgung aus erneuerbaren Energiequellen, Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) auf. 

Über einen Zwischenstand für das Jahr 2027 und 2030 ist daraus das klimaneutrale Zielszenario 2035 

zu entwickeln. 

Für die Umstellung der Erzeugung von Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme aus fossilen 

auf erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme in Deutschland bis spätestens zum Jahr 2045 

ist eine erhebliche Steigerung der Bemühungen notwendig. Mehr als die Hälfte der in Deutschland 

verbrauchten Endenergie wird für die Bereitstellung von Wärme eingesetzt. Für die Erzeugung von 

Raumwärme kommen nach wie vor zu einem überwiegenden Anteil Erdgas sowie Heizöl zum Einsatz. 

Der Anteil erneuerbarer Energien beträgt in der Erzeugung von Raumwärme in privaten Haushalten 

aktuell lediglich ca. 18 %. Etwa 14 % der Haushalte in Deutschland werden derzeit über Fernwärme 

versorgt. Auch hier beträgt der Anteil erneuerbarer Energien nur etwa 20 %. Die Bereitstellung von 

Prozesswärme erfolgt zum Großteil über Erdgas und Kohle, der Anteil erneuerbarer Energien liegt 

hier lediglich bei rund sechs %. Ohne eine signifikante Reduktion des Wärmeverbrauchs und einen 

gleichzeitig erheblich beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien können die Ziele des Bun-

des-Klimaschutzgesetzes (KSG) nicht erreicht werden. Neben der notwendigen flächendeckenden 

Umstellung der dezentralen Wärmeversorgung von Gebäuden auf erneuerbare Energien, wie sie ins-

besondere durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) angestrebt wird, bildet der Ausbau leitungsge-

bundener Wärmenetze die zweite zentrale Säule einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung. 

Diese Wärmenetze sind bis spätestens 2045 vollständig auf die Nutzung erneuerbarer Energien und 

unvermeidbarer Abwärme umzustellen. 

Den Städten und Gemeinden kommt für das Gelingen der Wärmewende eine entscheidende Rolle 

zu. Die relevanten Weichenstellungen werden nicht nur auf Bundes- und Landesebene, sondern vor 

Ort getroffen. Daher entscheiden die langfristigen und strategischen Entscheidungen darüber, wie 

die Wärmeversorgung organisiert und in Richtung Treibhausgasneutralität transformiert wird . Ge-

meinsam mit den Bürgern und Unternehmen müssen weitere Planungsprozesse vorbereitet, disku-

tiert, beschlossen und anschließend umgesetzt werden. Dieser Prozess, der als Wärmeplanung be-

zeichnet wird, soll mit dem Wärmeplanungsgesetz einen einheitlichen Rahmen erhalten. 

 
1 Im Rahmen dieses Berichts beziehen wir uns auf das Wärmeplanungsgesetz mit dem Stand 27.11.2024 

2 Im Rahmen dieses Berichts beziehen wir uns auf das Landeswärmeplanungsgesetz mit dem Stand 20.01.2025 
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Die aktuellen Ziele der Bundesregierung, auf welche die kommunale Wärmeplanung insbesondere 

eingehen soll, sind:  

Á Bis zum Jahr 2030 soll im bundesweiten Mittel 50 % der leitungsgebundenen Wärme klima-

neutral erzeugt werden. 

Á Bestehende Wärmenetze müssen ab dem Jahr 2030 zu einem Anteil von mindestens 30 % 

und bis 2040 zu mindestens 80 % mit Wärme aus erneuerbaren Energien, unvermeidbarer 

Abwärme oder einer Kombination daraus gespeist werden. 

Á Für neue Wärmenetze wird mit den neuen Vorgaben des GEG ein Anteil von mindestens 65 

% aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme vorgeschrieben.  
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2 Grundlagen der kommunalen Wärmeplanung  

2.1 Projektablauf  

Der Projektablauf der kommunalen Wärmeplanung ist in Abbildung 1 dargestellt und gliedert sich 

in vier Hauptphasen: Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, Szenarioentwicklung und Wärmewendestra-

tegie.  

Á In der ersten Phase, der Bestandsanalyse, wird der aktuelle Wärmebedarf ermittelt, die beste-

hende Infrastruktur untersucht und relevante Daten gesammelt. Das Ergebnis dieser Phase 

ist eine räumliche Darstellung des Wärmebedarfs.  

Á In der zweiten Phase, der Potenzialanalyse, werden die Potenziale zur Effizienzsteigerung 

identifiziert und bewertet sowie die Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Wärmequellen 

und Abwärme analysiert. Das Resultat dieser Phase sind Potenzialkarten, die die identifizier-

ten Potenziale räumlich darstellen.  

Á In der dritten Phase, der Szenarioentwicklung, werden konkrete Ziele für die zukünftige Wär-

meversorgung definiert, Meilensteine zur Zielerreichung festgelegt und bestehende Pläne 

integriert. Das Ergebnis dieser Phase ist ein Zielszenario.  

Á Die vierte und letzte finale Phase ist die Wärmewendestrategie, in der geplante Maßnahmen 

sowie Fördermittel festgelegt werden und in einem Maßnahmenplan resultieren. Während 

des gesamten Prozesses werden Monitoring und Fortschreibung sowie die Beteiligung von 

Akteuren kontinu ierlich durchgeführt.  

 

Abbildung 1: Projektablauf kommunale Wärmeplanung 

2.2 Verbindlichkeit der kommunalen Wärmeplanung  

Da die Wärmewende und die Gesetzgebung in den letzten Monaten und Jahren an einigen Stellen 

zu Verwirrung geführt haben, wird im Folgenden kurz auf die Verbindlichkeit, die zum Zeitpunkt der 
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Erstellung der Studie gilt, eingegangen. Diese ergibt aus dem Wärmeplanungsgesetz [1]. Nachfol-

gend sind die aus unserer Sicht wesentliche Auszüge zitiert: 

Definition der Wärmeplanung  

ă[Die] Wªrmeplanung [ist] eine rechtlich unverbindliche, strategische Fachplanung, die 

a) Möglichkeiten für den Ausbau und die Weiterentwicklung leitungsgebundener Energieinfra-

strukturen für die Wärmeversorgung, die Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien, aus 

unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus sowie zur Einsparung von Wärme 

aufzeigt und 

b) die mittel- und langfristige Gestaltung der Wärmeversorgung für das beplante Gebiet be-

schreibtò 

sowie 

§ 26 Entscheidung über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als 

Wasserstoffnetzausbaugebiet 

(1) ăUnter Ber¿cksichtigung der Ergebnisse der Wªrmeplanung nach § 23 und unter Abwägung der 

berührten öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander kann die planungsver-

antwortliche Stelle oder eine andere durch Landesrecht hierzu bestimmte Stelle eine Entschei-

dung über die Ausweisung eines Gebiets zum Neu- oder Ausbau von Wªrmenetzen [ê] treffen. 

Die Entscheidung erfolgt grundstücksbezogen. 

(2) Ein Anspruch auf Einteilung eines Grundst¿cks zu einem Gebiet nach Absatz 1 besteht nicht.ò 

und 

§ 27 Rechtswirkung der Entscheidung 

(1) [ê] 

(2) Die Entscheidung über die Ausweisung eines Gebiets als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von 

Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet bewirkt keine Pflicht, eine bestimmte 

Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder eine bestimmte Wärmeversorgungsinfra-

struktur zu errichten, auszubauen oder zu betreiben. 

(3) Entscheidungen über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder 

als Wasserstoffnetzausbaugebiet sind zu berücksichtigen in Abwägungs- und Ermessensent-

scheidungen bei 1. einer Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bauleitplans 

und 2. einer anderen flächenbedeutsamen Planung oder Maßnahme einer öffentlichen Stelle 

oder von einer Person des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. 

2.3 Aufgaben und Nutzen der kommunalen Wärmeplanung  

Die kommunale Wärmeplanung stellt, wie im vorherigen Abschnitt dargelegt , zunächst eine unver-

bindliche strategische Planung für die klimaneutrale Wärmeversorgung dar. Auf den ersten Blick er-

scheint dieser Schritt möglicherweise wenig unmittelbar wirksam, stellt jedoch eine grundlegende 

und längst überfällige Maßnahme zur strukturierten Transformation der Wärmeversorgung dar . Im 

Folgenden werden die wichtigsten Punkte festhalten, welche insbesondere aus Sicht der Bürger zu 

erwarten sind:  
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1) Gewissheit: Eine Gewissheit, ob Wärmenetze gebaut werden, liegt nach der kommunalen 

Wärmeplanung noch nicht vor . Es wird lediglich empfohlen in den potenziellen Wärmenetz-

eignungsgebieten weiterführende Machbarkeitsstudien durchzuführen. Diese werden weiter-

führende Erkenntnisse über die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit liefern. Wodurch im An-

schluss gemeinsam mit der Bereitschaft der anzuschließenden Kunden eine Entscheidung 

über den Bau des Wärmenetzes getroffen werden kann. 

2) Heizungsentscheidung: Falls eine Entscheidung über eine neue Heizungsanlage ansteht, kann 

die kommunale Wärmeplanung helfen, aber keinen abschließenden Rat geben. Dazu wird 

empfohlen Kontakt zu zertifizierten Energieberatern (z.B. unter https://www.energie -effizi-

enz-experten.de/) aufzunehmen. Hier jedoch einige Tendenzen, die sich aus der Wärmepla-

nung ergeben:  

a. Wenn Gebäude in einem Wärmenetzeignungsgebiet liegen und  

i. die Heizung kurzfristig (<  3 Jahre) noch nicht ausgetauscht werden muss, 

könnten zunächst die weiteren Machbarkeitsstudien abgewartet werden. 

ii. die Heizung kurzfristig ausgetauscht werden muss, sollten Eigentümer sich mit 

Übergangslösungen oder grundsätzlichen Alternativen beschäftigen. 

b. Wenn Gebäude nicht in einem Wärmenetzeignungsgebiet liegen, sollten die Eigen-

tümer sich mit dezentralen Alternativen wie Wärmepumpen, Biomasseanlagen oder 

Hybridheizungen beschäftigen. Je älter die Heizung ist ð insbesondere, wenn sie > 20 

Jahre alt ist ð sollten Eigentümer sich kurzfristig mit dem Heizungswechsel beschäfti-

gen.  

2.4 Methode und Konzept ădigitaler Zwillingò 

F¿r die Datenverwaltung innerhalb des Projekts wird das Konzept des ădigitalen Zwillingsò genutzt, 

das in Abbildung 2 dargestellt ist. Beim Thema des ădigitalen Zwillingsò wird nicht auf eine separate 

Software gesetzt, sondern herkömmliche Geographische Informationssysteme (GIS) genutzt. Das 

Konzept kommt ohne Lizenzen aus und zeichnet sich dadurch aus, dass die Kommune auch unab-

hängig von der BMU Energy Consulting GmbH vollständig mit den Daten arbeiten kann. 

Alle Daten und Visualisierungen (GIS-Layer) werden während und zum Ende des Projekts auf einen 

Datenserver abgelegt. Von diesem Server kann die Kommune und wenn gewünscht der Netzbetrei-

ber auf alle bzw. ausgewählte Daten zugreifen. Dies gewährleistet eine vollständige Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit. Zudem liegt die Datenhoheit bei der Kommune. Die GIS-Daten können auf-

grund der standardisierten Formate leicht in die hauseigenen GIS-Systeme eingebunden werden. 

Dies vermeidet den Aufbau von Parallelsystemen. Ausgewählte Daten können dann den Bürgern 

über die Webseite der Kommune zur Verfügung gestellt werden. 

https://www.energie-effizienz-experten.de/
https://www.energie-effizienz-experten.de/
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Abbildung 2: Methode der Untersuchung und Datenhaltung 

2.5 Datenschutz  

In dem Projekt zur kommunalen Wärmeplanung stellte die planungsverantwortliche Stelle bei der 

Datenverarbeitung sicher, dass das unmittelbar geltende Recht der Europäischen Union sowie 

Rechtsvorschriften des Bundes oder der Länder hinsichtlich der Vertraulichkeit oder der Sicherheit 

der Daten sowie zum Schutz personenbezogener Daten beachtet wurde. Sie ergriff unter Berücksich-

tigung des Stands der Technik geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicher-

stellung der Vertraulichkeit und der Sicherheit der Daten sowie zum Schutz personenbezogener Da-

ten. 

Die planungsverantwortliche Stelle stellte sicher, dass Veröffentlichungen, insbesondere eines Wär-

meplans, keine personenbezogenen Daten, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder vertraulichen 

Informationen zu kritischen Infrastrukturen enthalten. Sobald es im Hinblick auf die Aufgabenwahr-

nehmung möglich war, pseudonymisierte oder anonymisierte die planungsverantwortliche Stelle 

personenbezogene Daten, sofern der Zweck der Verarbeitung dies zuließ. Sobald personenbezogene 

Daten nicht mehr, auch nicht in pseudonymisierter Form, benötigt wurden, löschte sie diese unver-

züglich. 

2.6 Gesetzliche Anforderungen  

2.6.1 Gebäudeenergiegesetz - GEG 

Das GEG spielt eine zentrale Rolle in der kommunalen Wärmeplanung. Es bildet die gesetzliche 

Grundlage und definiert die energetischen Standards und Anforderungen, die bei der Planung und 

Umsetzung von Wärmeversorgungssystemen auf kommunaler Ebene zu beachten sind. Im Rahmen 

der kommunalen Wärmeplanung dient das Kapitel zu den allgemeinen Vorschriften als Basis für die 

rechtliche Einordnung und Anwendung des GEG. Die Begriffsbestimmungen und Anwendungsberei-

che sind entscheidend für das Verständnis und die Umsetzung der gesetzlich geforderten Maßnah-

men. Für die kommunale Wärmeplanung sind die Anforderungen an Neubauten relevant, da sie si-

cherstellen, dass diese energieeffizient geplant und gebaut werden.  
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Dies umfasst die Einhaltung bestimmter Standards für den Jahres-Primärenergiebedarf und den Wär-

meschutz. Bei der Sanierung bestehender Gebäude müssen ebenfalls die Anforderungen des GEG 

berücksichtigt werden. Sie schreiben vor, dass bei Modernisierungsmaßnahmen energetische Ver-

besserungen durchgeführt werden müssen, wie die Dämmung von Wänden, Dächern und Decken 

sowie der Austausch ineffizienter Heizungsanlagen.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt des GEG ist die Nutzung erneuerbarer Energien. Neubauten müssen 

einen bestimmten Anteil ihres Energiebedarfs durch erneuerbare Energien decken, und auch bei Be-

standsgebäuden soll die Integration solcher Technologien gefördert werden. Dies ist entscheidend 

für die kommunale Wärmeplanung, da die Nutzung erneuerbarer Energien zur Erreichung der Kli-

maziele beiträgt. Die Ausstellung, Verwendung und der Aushang von Energieausweisen informieren 

Eigentümer und Käufer über den energetischen Zustand von Gebäuden und unterstützen so die 

Transparenz und das Bewusstsein für Energieeffizienz. Dies ist relevant für die kommunale Wärme-

planung, da es eine Grundlage für die Bewertung und Optimierung der energetischen Qualität von 

Gebäuden bietet.  

Die Pflichten der Länder und Kommunen umfassen die Umsetzung und Überwachung der Vorschrif-

ten des GEG. Dies bedeutet, dass die Kommune für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen 

sorgen und Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien 

unterstützen muss. Die Marktüberwachung und Sanktionierung bei Verstößen gegen das GEG sind 

ebenfalls zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wichtige Maßnahmen. Besondere 

Anforderungen an bestimmte Gebäudetypen, wie Nichtwohngebäude oder öffentliche Gebäude 

müssen in der kommunalen Wärmeplanung berücksichtigt werden.  

Dies betrifft auch die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Nutzung 

erneuerbarer Energien in solchen Gebäuden. Übergangs- und Schlussvorschriften regeln das Inkraft-

treten des Gesetzes und den Übergang von alten zu neuen Regelungen. Dies ist wichtig für die Pla-

nungssicherheit und die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung. Insgesamt unterstützt das 

GEG die Ziele der kommunalen Wärmeplanung, den Energieverbrauch zu senken und den Einsatz 

erneuerbarer Energien zu fördern. Die gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen des GEG bilden 

den Rahmen für die energetische Optimierung von Gebäuden und die nachhaltige Wärmeversor-

gung in der Kommune. 

Die wichtigsten Punkte des GEG gemäß der aktuellen Gesetzesfassung sind im Folgenden aufgeführt: 

Á Nutzungspflicht von 65 % erneuerbaren Energien zur Wärmebereitstellung - § 71: Bei der Bereit-

stellung von Wärme muss ein Anteil von mindestens 65 % aus erneuerbaren Energien stammen. 

Diese Regelung zielt darauf ab, den Einsatz umweltfreundlicher und nachhaltiger Energieträger 

zu fördern und die Abhängigkeit von fossilen Brennstof fen zu reduzieren. 

Á Beratungspflicht bei Einbau fossiler Heizungsanlagen - § 71 Abs. 11: Vor dem Einbau fossiler 

Heizungsanlagen besteht eine Beratungspflicht. Eigentümer müssen sich über Alternativen und 

die Vorteile erneuerbarer Energien informieren lassen, um fundierte Entscheidungen treffen zu 

können. 

Á Gebäudeautomation - § 71a: Anforderungen an die Gebäudeautomation werden festgelegt, um 

den Energieverbrauch durch optimierte Steuerung und Regelung der Heizungs-, Lüftungs- und 

Klimaanlagen zu senken. Dies kann zur Erhöhung der Energieeffizienz und zur Einsparung von 

Energiekosten beitragen. 
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Á Regelmäßige Überprüfung von Wärmepumpen - § 60a: Wärmepumpen müssen regelmäßig 

überprüft werden, um ihre Effizienz und Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Regelmäßige War-

tungen tragen dazu bei, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und ihre Energieeffizienz zu 

erhalten. 

Á Regelmäßige Überprüfung älterer Heizungsanlagen - § 60b: Ältere Heizungsanlagen müssen re-

gelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie effizient und sicher betrieben werden 

können. Dies hilft, den Energieverbrauch zu minimieren und potenzielle Sicherheitsrisiken zu er-

kennen und zu beheben. 

Á Hydraulischer Abgleich und Heizungsoptimierung - § 60c: Ein hydraulischer Abgleich und die 

Optimierung der Heizungsanlage sind erforderlich, um die Wärmeverteilung im Gebäude zu ver-

bessern und den Energieverbrauch zu reduzieren. Dies trägt zur Steigerung der Energieeffizienz 

und zur Senkung der Betriebskosten bei. 

Á Erweiterung bestehender Nichtwohngebäude >100% der Nutzfläche - § 51: Wenn die Nutzfläche 

eines bestehenden Nichtwohngebäudes um mehr als 100 % erweitert wird, muss das Gebäude 

hinsichtlich der Energiebilanzierung wie ein Neubau behandelt werden. Dies bedeutet, dass die 

aktuellen energetischen Anforderungen für Neubauten erfüllt werden müssen. 

Á Der Energieausweis muss die Art der erneuerbaren Energien ausweisen - § 85: Der Energieausweis 

muss die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien ausweisen. Diese Transparenz informiert 

potenzielle Käufer oder Mieter über die Energiequellen des Gebäudes und trägt zur Förderung 

erneuerbarer Energien bei. 

Á Verlängerung der Nutzungsdauer für Gebäude zur Unterbringung geflüchteter Menschen - § 102 

Abs. 4 Befreiungen: Für Gebäude, die zur Unterbringung von geflüchteten Menschen genutzt 

werden, kann die Nutzungsdauer verlängert werden. Dies ermöglicht es, diese Gebäude länger 

zu nutzen, ohne sofortige umfassende energetische Sanierungen durchführen zu müssen [2].  

Die Entwicklung der Energieeinspar- und Klimaschutzgesetze in Deutschland umfasst bedeutende 

gesetzliche Meilensteine von den 1970er Jahren bis heute. Im Folgenden wird ein historischer Über-

blick über das Energieeinsparrecht in Deutschland präsentiert, einschließlich der wesentlichen Ent-

wicklungen und Meilensteine der gesetzlichen Regelungen zur Energieeinsparung und zum Klima-

schutz im Gebäudebereich. Ergänzend wird dieser Überblick auch in Abbildung 3 anschaulich darge-

stellt. 

1970er bis 1990er Jahre: 

Á EnEG 1976 (Energieeinspargesetz): Einführung des Energieeinspargesetzes als erstes umfas-

sendes Regelwerk zur Energieeinsparung in Gebäuden. 

Á WärmeschutzV 1977 (Wärmeschutzverordnung): Einführung der ersten Wärmeschutzverord-

nung, die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegte. 

Á WärmeschutzV 1984 und 1995: Weitere Verschärfungen der Wärmeschutzverordnung zur 

Reduzierung des Energieverbrauchs. 

2000er Jahre: 

Á EPBD 2002 (EU-Gebäuderichtlinie): Einführung der europäischen Gebäuderichtlinie, die alle 

EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Energieeffizienz in Gebäuden zu er-

greifen. 

Á EnEV 2002 (Energieeinsparverordnung): Ablösung der Wärmeschutzverordnung durch die 

Energieeinsparverordnung, die umfassendere Anforderungen an die Energieeffizienz von 

Neubauten und Bestandsgebäuden stellte. 
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Á EnEV 2004 und 2007: Weitere Verschärfungen der Energieeinsparverordnung und Einführung 

des Energieausweises für Bestandsgebäude. 

Á EnEG 2005 und 2009: Anpassungen des Energieeinspargesetzes. 

Á EEWärmeG 2009: Einführung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes zur Förderung der 

Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmebereich. 

2010er Jahre: 

Á EPBD 2010 und 2018: Aktualisierungen der EU-Gebäuderichtlinie. 

Á EnEG 2013: Weitere Anpassungen des Energieeinspargesetzes. 

Á EnEV 2014: Weitere Verschärfung der Energieeinsparverordnung. 

Á Klimaschutzgesetz 2019: Einführung des Bundes-Klimaschutzgesetzes zur verbindlichen Fest-

legung von Klimazielen. 

2020er Jahre: 

Á Koalitionsvertrag 2021: Vereinbarungen zur Förderung der Energieeffizienz und zum Klima-

schutz. 

Á Klimaschutzgesetz 2021: Weitere Anpassungen des Klimaschutzgesetzes. 

Á BEHG 2023 (Brennstoffemissionshandelsgesetz): Einführung des Brennstoffemissionshan-

delsgesetzes zur Bepreisung von CO2-Emissionen. 

Á GEG 2020 und 2023 (Gebäudeenergiegesetz): Einführung des Gebäudeenergiegesetzes, das 

EnEG, EnEV und EEWärmeG zusammenfasst und den Primärenergiebedarf weiter reduziert. 

Á CO2KostAufG 2023 (Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz): Gesetz zur Aufteilung der CO2-

Kosten zwischen Vermieter und Mieter. 

Á GEG 2024: Anhebung der Nutzungspflicht erneuerbarer Energien auf 65 %. 

Ziel: 

Á Das langfristige Ziel ist ein klimaneutraler Gebäudebestand bis 2045. 

 

Abbildung 3: Energieeinsparrecht in Deutschland ð Historischer Überblick [3] 
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Um die Nutzungspflicht von 65 % erneuerbarer Energien zu erfüllen, stehen verschiedene Heizsys-

teme zur Verfügung, die unterschiedliche Ansätze zur Wärmebereitstellung bieten. Im Folgenden 

werden Heiztechnologien vorgestellt, die durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen oder deren 

Kombinationen dazu beitragen können, die festgelegten Anforderungen zu erfüllen:  

Á Wärmenetz: Ein leitungsgebundenes System zur Versorgung mehrerer Gebäude mit thermischer 

Energie, bei dem ein Wärmeträgermedium die Wärme von einer zentralen Energiequelle zu den 

Verbrauchern transportiert. Stammt die Energiequelle aus erneuerbaren Energien, tragen Wär-

menetze zur Erfüllung der Anforderungen bei. 

Á Wärmepumpe: Eine Heizung, die Umweltwärme (aus Luft, Wasser oder Erde) aufnimmt und mit-

tels elektrischer Energie in nutzbare Wärme umwandelt. Wärmepumpen sind sehr effizient und 

können mit erneuerbarem Strom betrieben werden. 

Á Stromdirektheizung: Heizsysteme, die elektrische Energie direkt in Wärme umwandeln. Wenn der 

Strom aus erneuerbaren Quellen stammt, kann diese Technologie die Anforderungen erfüllen. 

Á Solarthermische Heizung: Nutzt Sonnenkollektoren, um Sonnenenergie in Wärme umzuwandeln. 

Diese Wärme kann direkt für Heizung und Warmwasser genutzt werden. 

Á Flüssige oder gasförmige Biomasse: Heizsysteme, die flüssige oder gasförmige Biomasse (wie 

Biogas oder Bioöl) verbrennen, um Wärme zu erzeugen. Diese Brennstoffe stammen aus erneu-

erbaren Quellen. 

Á Wasserstoff-Heizung: Heizsysteme, die Wasserstoff verbrennen. Wenn der Wasserstoff aus er-

neuerbaren Energiequellen gewonnen wird (grüner Wasserstoff), trägt dies zur Erfüllung der An-

forderungen bei. 

Á Feste Biomasse: Heizsysteme, die feste Biomasse (wie Holzpellets oder Hackschnitzel) verbren-

nen. Diese Materialien stammen aus erneuerbaren Quellen und können nachhaltig produziert 

werden. 

Á Wärmepumpen-Hybridheizung: Eine Kombination aus einer Wärmepumpe und einem zusätzli-

chen Heizsystem (z.B. Gas- oder Ölkessel) zur Deckung des Spitzenbedarfs. Der überwiegende 

Teil der Wärme wird durch die Wärmepumpe bereitgestellt. 

Á Solarthermie-Hybridheizung: Eine Kombination aus solarthermischer Heizung und einem zusätz-

lichen Heizsystem. Die Sonnenenergie deckt einen großen Teil des Wärmebedarfs, während das 

zusätzliche System bei Bedarf einspringt. 

2.6.2 Wärmeplanungsgesetz - WPG 

Das WPG ist eine wichtige gesetzliche Grundlage in Deutschland, die die kommunale Wärmeplanung 

und -strategie regelt. Ziel des Gesetzes ist es, bis spätestens 2045 eine kosteneffiziente, nachhaltige, 

sparsame, bezahlbare, resiliente und treibhausgasneutrale Wärmeversorgung zu erreichen und End-

energieeinsparungen zu erzielen. § 1 betont die Umstellung auf erneuerbare Energien oder Abwärme 

bis 2045 und ermöglicht den Ländern, ein früheres Zieljahr festzulegen. § 2 legt Ziele für die leitungs-

gebundene Wärmeversorgung fest, einschließlich eines Anteils von 50 % erneuerbarer Energien ab 

2030, den Ausbau von Wärmenetzen und die vorrangige Berücksichtigung erneuerbarer Energien in 

Schutzgüterabwägungen bis 2040. Die Bundesregierung soll bis Ende 2030 über die Anwendung 

dieser Regelung berichten und bei Bedarf gesetzgeberische Maßnahmen vorschlagen. 

Das WPG legt die Verpflichtung zur Erstellung von Wärmeplänen gemäß § 4 fest. Diese Verpflichtung 

betrifft Gemeindegebiete, wobei unterschiedliche Zeitrahmen je nach Einwohnerzahl gelten. Für Ge-

meinden mit über 100.000 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2024) muss der Wärmeplan bis zum 30. Juni 



    
 

   

  

Kommunale Wärmeplanung der Stadt Overath Seite 17 von 139 

 

 

2026 erstellt werden, während für Gemeinden mit 100.000 Einwohnern oder weniger (Stand: 1. Januar 

2024) die Frist bis zum 30. Juni 2028 reicht. Gemeindegebiete mit weniger als 10.000 Einwohnern 

können ein vereinfachtes Verfahren durch gemeinsame Wärmeplanung nutzen. Liegenschaften des 

Bundes für Landes- oder Bündnisverteidigung sind von der Wärmeplanung ausgenommen, es sei 

denn, das Bundesministerium der Verteidigung stimmt dem Unterfangen zu. Bereits beplante Ge-

biete müssen keine erneute Durchführung vornehmen, wenn entweder ein Wärmeplan gemäß Lan-

desrecht vor den Umsetzungsfristen erstellt und veröffentlicht wurde oder ein Beschluss zur Durch-

führung bis zum 1. Januar 2024 vorliegt und der Plan bis zum 30. Juni 2026 erstellt und veröffentlicht 

wurde und im Wesentlichen den Anforderungen des Gesetzes entspricht. 

Gemäß § 6 ist die planungsverantwortliche Stelle für die Wärmeplanung im beplanten Gebiet verant-

wortlich und kann Dritte beauftragen, um sie bei der Erfüllung dieser Aufgabe zu unterstützen. Im 

Rahmen der Wärmeplanung müssen (gemäß § 7) verschiedene Parteien beteiligt werden, darunter 

die Öffentlichkeit, Behörden, Energieversorgungs- und Wärmenetz-Betreiber, zukünftige Betreiber, 

die betroffene Gemeinde oder Gemeindeverband, sowie das Bundesministerium der Verteidigung 

und Behörden für Liegenschaften der verbündeten Streitkräfte gemäß Abkommen. Weitere Parteien 

können auf Anfrage der planungsverantwortlichen Stelle beteiligt werden, wenn ihre Interessen be-

rührt werden oder ihre Beteiligung Vorteile bzw. einen Mehrwert bietet. Die beteiligten Parteien 

müssen allerdings sicherstellen, dass ihre Mitwirkungshandlungen nicht gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen verstoßen. Bei der Wärmeplanung für deutsche Grenzgebiete können auch informell 

die zuständigen Hoheitsträger oder andere Betroffene jenseits der Bundesgrenze beteiligt werden. 

Im Rahmen der Mitwirkung teilen bestimmte Beteiligte gemäß § 8 ihre Planungen über den Aus- 

oder Umbau von Strom-, Gas- oder Wärmenetzinfrastruktur im beplanten Gebiet mit der planungs-

verantwortlichen Stelle. Diese Beteiligten müssen bei ihren Aus- oder Umbauplanungen die Darstel-

lungen des Wärmeplans berücksichtigen. Die planungsverantwortliche Stelle hat die Wärmeplanung 

gemäß § 9 so auszurichten, dass sie die nationalen Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes berück-

sichtigt. Dabei sind vorliegende Planungen, Transformationspläne, Machbarkeitsstudien, Wärme-

netzausbau- und Dekarbonisierungsfahrpläne, allgemeine physikalische, technische und energiewirt-

schaftliche Grundsätze sowie wissenschaftlich fundierte Annahmen mit einzubeziehen. 

Die planungsverantwortliche Stelle hat außerdem das Recht, Daten in schriftlicher und elektronischer 

Form zu verarbeiten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Verarbeitung von Endenergieverbräuchen 

von Gas oder Wärme ist jedoch nur aggregiert für mindestens fünf benachbarte Hausnummern er-

laubt. Daten, die für die Wärmeplanung benötigt werden, können von Statistikämtern und anderen 

öffentlichen Datenbanken erhoben werden, sofern keine gesetzlichen Bestimmungen dagegenspre-

chen. Daten zu Heizungsanlagen und Wärmenetzen dürfen jedoch nur mit Zustimmung des Bundes-

ministeriums der Verteidigung oder der zuständigen Bundesbehörde für Liegenschaften verbündeter 

Streitkräfte verarbeitet werden3. 

 
3 {ƛŜƘŜ Ϡ мл !ōǎΦ н ²ŅǊƳŜǇƭŀƴǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ό²tDύ ǎƻǿƛŜ !ƴƭŀƎŜ м Ȋǳ Ϡ мр ²tDΦ 5ƛŜ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ǊŜƎŜƭƴ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ 

die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen und Einschränkungen bei der Verarbeitung sensibler Daten im Rahmen der kommuna-

len Wärmeplanung. 



    
 

   

  

Kommunale Wärmeplanung der Stadt Overath Seite 18 von 139 

 

 

Die Verarbeitung von Daten zu anderen Zwecken als den ursprünglich erhobenen ist zulässig, wenn 

es sich nicht um personenbezogene Daten handelt und dies im öffentlichen Interesse liegt, beispiels-

weise für städtebauliche Förderungskonzepte. Behörden des Bundes oder der Länder sowie Betreiber 

von Energieversorgungsnetzen und anderen Einrichtungen sind zur Auskunft für Erhebungen ver-

pflichtet. Die planungsverantwortliche Stelle kann angemessene Fristen zur Datenübermittlung set-

zen und Maßnahmen zur Einhaltung der Auskunftspflicht anordnen, wenn ein Auskunftspflichtiger 

seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. 

Es ist jedoch von großer Wichtigkeit, dass die planungsverantwortliche Stelle bei der Datenverarbei-

tung geltende EU-Rechtsakte sowie nationale Rechtsvorschriften zur Vertraulichkeit, Sicherheit und 

Datenschutz beachten muss. Es müssen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen 

ergriffen werden, um die Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten sowie den Datenschutz zu gewähr-

leisten. Veröffentlichungen von Wärmeplänen dürfen keine personenbezogenen Daten, Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnisse enthalten und Daten, die die Bundeswehr oder verbündete Streitkräfte 

betreffen, dürfen nicht ohne Zustimmung der entsprechenden Behörde veröffentlicht werden. Per-

sonenbezogene Daten sollen, wenn möglich, pseudonymisiert/anonymisiert werden. Werden perso-

nenbezogene Daten nicht mehr benötigt, müssen sie sofort gelöscht werden. Es besteht zwar keine 

Pflicht zur Information der betroffenen Personen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung, aber 

die planungsverantwortliche Stelle muss die Information ortüblich bekannt mach en. 

Die Wärmeplanung selbst beinhaltet viele verschiedene Schritte. Diese umfassen den Beschluss oder 

die Entscheidung zur Durchführung der Wärmeplanung, Eignungsprüfungen, Bestands- und Poten-

zialanalysen sowie die Entwicklung eines Zielszenarios und einer Umsetzungsstrategie. Die Öffent-

lichkeit wird über den Beschluss informiert, und die Ergebnisse der Eignungsprüfung werden veröf-

fentlicht. Nach Durchführung dieser Schritte erstellt die planungsverantwortliche Stelle einen Entwurf 

für das Zielszenario, die Einteilung des Gebiets in Wärmeversorgungsgebiete und die optimale Um-

setzungsstrategie. Die Öffentlichkeit, Behörden und andere Beteiligte haben die Möglichkeit zur Ein-

sicht- und Stellungnahme. 

Die Eignungsprüfung untersucht die Eignung des Gebiets für Wärme- oder Wasserstoffnetze. Ge-

biete, die sich nicht für solche Netze eignen, unterliegen einer verkürzten Wärmeplanung. Die Fort-

schreibung des Wärmeplans erfolgt alle fünf Jahre für ungeeignete Gebiete, um Änderungen in der 

Eignung zu berücksichtigen bzw. erneut zu überprüfen. Die Bestandsanalyse ermittelt den aktuellen 

Wärmebedarf, die genutzten Energieträger und die vorhandenen Wärmeerzeugungsanlagen im Ge-

biet. Die Potenzialanalyse quantifiziert Potenziale zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien 

und zur Energieeinsparung. 

Das Zielszenario beschreibt die langfristige Entwicklung der Wärmeversorgung basierend auf den 

Ergebnissen der Analysen und unter Beteiligung der betroffenen Akteure. Die Einteilung des Gebietes 

in Wärmeversorgungsgebiete und die Darstellung der Wärmeversorgungsarten werden ebenfalls 

berücksichtigt. Die planungsverantwortliche Stelle kann Maßnahmen zur Umsetzung identifizieren 

und realisieren. 

Für Gemeindegebiete mit mehr als 45.000 Einwohnern müssen Wärmepläne zusätzliche Anforderun-

gen erfüllen, wie die Einhaltung des Grundsatzes der Energieeffizienz und die Analyse von Finanzie-
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rungsmöglichkeiten. Ein vereinfachtes Verfahren für die Wärmeplanung reduziert den Beteiligten-

kreis und ermöglicht den Ausschluss eines Wasserstoffnetzes für Teilgebiete unter bestimmten Be-

dingungen. 

Der Wärmeplan enthält zudem eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der durchge-

führten Wärmeplanung sowie eine Dokumentation des Fertigstellungszeitpunkts. Die wesentlichen 

Bestandteile des Wärmeplans umfassen die Ergebnisse der Eignungsprüfung, Bestands- und Poten-

zialanalysen, das Zielszenario, die Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete, die Darstellung der Wär-

meversorgungsart für das Zieljahr und die Umsetzungsmaßnahmen. Der Wärmeplan wird durch das 

zuständige Gremium oder die zuständige Stelle beschlossen und im Internet veröffentlicht. Es ist 

jedoch zu beachten, dass der Wärmeplan keine rechtliche Außenwirkung hat und keine einklagbaren 

Rechte oder Pflichten begründet. 

Gemäß § 24 kann durch Landesrecht bestimmt werden, dass die planungsverantwortliche Stelle den 

Wärmeplan einer durch Landesrecht bestimmten Stelle anzeigen muss. 

Die Fortschreibung des Wärmeplans gemäß § 25 erfolgt alle fünf Jahre durch die planungsverant-

wortliche Stelle. Dabei werden die ermittelten Strategien und Maßnahmen zur Wärmeversorgung 

überprüft und bei Bedarf überarbeitet und aktualisiert. Die Entwicklung der Wärmeversorgung bis 

zum Zieljahr für das gesamte beplante Gebiet wird im Zuge der Fortschreibung aufgezeigt. Prüfge-

biete können bis zum Zieljahr als voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete dargestellt werden, 

wenn eine andere Art der Wärmeversorgung geplant ist. Die Bestimmungen des Gesetzes gelten 

auch für die Fortschreibung bestehender Wärmepläne nach § 5, wobei ab dem 1. Juli 2030 die Vor-

gaben dieses Gesetzes zu berücksichtigen sind, sofern keine Maßnahmen oder Projekte bereits vor 

dem 1. Januar 2024 begonnen wurden. 

Die planungsverantwortliche Stelle oder eine andere durch Landesrecht bestimmte Stelle ist in der 

Lage, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Wärmeplanung eine Entscheidung über die Aus-

weisung eines Gebiets zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbau-

gebiet zu treffen. Diese Entscheidung erfolgt grundstücksbezogen, und es besteht kein Anspruch auf 

die Einteilung eines bestimmten Grundstücks zu einem solchen Gebiet. Die Durchführung einer stra-

tegischen Umweltprüfung gemäß den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung bleibt unberührt, und im Falle eines bestehenden Wärmeplans sind die Ergebnisse dieses 

Plans zu berücksichtigen. Die Entscheidung hat keine rechtliche Außenwirkung bezüglich der tat-

sächlichen Nutzung einer bestimmten Wärmeversorgungsart oder -infrastruktur. 

Die Entscheidung gemäß § 27 entspricht einer Entscheidung nach dem Gebäudeenergiegesetz und 

verpflichtet nicht zur Nutzung einer spezifischen Wärmeversorgungsart oder Infrastruktur. Entschei-

dungen über die Ausweisung solcher Gebiete sind in Aufstellungs-, Änderungs- oder Aufhebungs-

prozessen von Bauleitplänen und anderen flächenbedeutsamen Planungen oder Maßnahmen zu be-

rücksichtigen. Die planungsrechtliche Zulässigkeit und Genehmigung von Vorhaben zur Umsetzung 

der Wärmeplanung und der Entscheidung gemäß § 26 richten sich nach den geltenden rechtlichen 

Grundlagen. 

In Bezug auf die Transformation von Gasverteilernetzen kann die planungsverantwortliche Stelle im 

Wärmeplan darstellen, welche Grundstücke an einem bestehenden oder geplanten Gasverteilernetz 
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liegen, um Gebäudeeigentümer zu informieren, die eine Heizungsanlage mit grünem Methan betrei-

ben oder betreiben wollen. Die Eignung für eine Versorgung mit grünem Methan im Zieljahr wird für 

jedes beplante Teilgebiet, das als Prüfgebiet ausgewiesen ist und ein Gasverteilernetz hat oder plant, 

bestimmt und entsprechend dargestellt. Der Betreiber eines bestehenden Gasverteilernetzes muss 

der planungsverantwortlichen Stelle unaufgefordert mitteilen, wenn er sein Netz vom vorgelagerten 

Netz entkoppelt oder die Gasversorgung einschränkt oder einstellt. Diese Informationen werden im 

Rahmen der Wärmeplanung berücksichtigt, und der erwartete Bedarf an grünem Methan für das 

Zieljahr wird an die zuständige Stelle nach Landesrecht gemeldet. 

Gemäß Teil 3 des Gesetzes sind Betreiber von Wärmenetzen verpflichtet, einen bestimmten Anteil 

erneuerbarer Energien in ihren Netzen zu gewährleisten. Ab dem 1. Januar 2030 muss mindestens 

30 % der jährlichen Nettowärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien stammen, bis zum 1. Januar 

2040 erhöht sich dieser Anteil auf mindestens 80 %. Unter besonderen Umständen können Fristver-

längerungen bis zum 31. Dezember 2034 oder 2044 gewährt werden. Es gibt Ausnahmen für kom-

plexe Maßnahmen sowie für Wärmenetze, die vorrangig gewerbliche oder industrielle Verbraucher 

mit Prozesswärme versorgen, und zusätzliche Regelungen für Wärmenetze mit hohem Anteil an 

Nutzwärme aus geförderten KWK-Anlagen. Betreiber müssen die Erfüllung dieser Vorgaben gegen-

über der zuständigen Behörde bestätigen, und Kunden haben das Recht, Nachweise oder Befreiun-

gen zu verlangen und sich bei Nichterfüllung abzukoppeln . 

Für neue Wärmenetze ab dem 1. März 2025 gilt eine Mindestanforderung von 65 % erneuerbaren 

Energien an der jährlichen Nettowärmeerzeugung. Ab dem 1. Januar 2024 wird der Biomasseanteil 

in neuen Wärmenetzen über 50 Kilometer Länge auf maximal 25 % begrenzt, mit Ausnahme von 

Wärme aus thermischer Abfallbehandlung. Bestehende Anlagen, die Biomasse-Wärme in ein Wär-

menetz einspeisen, die bis zum 1. Januar 2024 genehmigt wurden, werden bei der Biomasseanteils-

bestimmung nicht berücksichtigt.  

Des Weiteren müssen alle Wärmenetze bis zum 31. Dezember 2044 vollständig mit Wärme aus er-

neuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination betrieben werden, um bis 

zum 1. Januar 2045 klimaneutral zu sein. Der Biomasseanteil in Wärmenetzen über 50 Kilometer 

Länge wird ab dem 1. Januar 2045 auf maximal 15 % begrenzt. 

Betreiber von nicht vollständig dekarbonisierten Wärmenetzen müssen bis zum 31. Dezember 2026 

Ausbau- und Dekarbonisierungsfahrpläne erstellen und ebenfalls alle fünf Jahre überprüfen und ak-

tualisieren. Es gibt Ausnahmen für bestimmte Betreiber und Wärmenetze in Bezug auf die Länge und 

den Anteil erneuerbarer Wärme. Die Fahrpläne müssen den bestehenden oder geplanten Wärmeplan 

berücksichtigen. Daten, betreffend Bundeswehr oder verbündeter Streitkräfte bedürfen der Zustim-

mung des Verteidigungsministeriums. 

Gemäß den Schlussbestimmungen werden verschiedene Verordnungsermächtigungen den Landes-

regierungen übertragen. Diese umfassen die Möglichkeit, Pflichten und Aufgaben auf Gemeinden 

oder andere Rechtsträger zu übertragen und als planungsverantwortliche Stellen zu bestimmen, so-

wie die Befugnis, Stellen für Entscheidungen gemäß § 26 Abs. 1 und Überprüfungen gemäß § 28 Abs. 

5 zu bestimmen. Auch das vereinfachte Verfahren gemäß § 22 kann durch Rechtsverordnung näher 

ausgestaltet werden. Darüber hinaus können die Landesregierungen ein Anzeigeverfahren gemäß § 
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24 einführen, die zuständige Behörde bestimmen und das Verfahren zur Bewertung nach § 21 Num-

mer 5 regeln. Zudem können sie die Behörde bestimmen, die für die Überwachung der Pflichten 

gemäß Teil 3 des Gesetzes zuständig ist. 

Des Weiteren sieht das Gesetz vor, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz er-

stellte Wärmepläne auf einer zentralen Internetseite veröffentlicht. Diese Veröffentlichung erfolgt 

erstmals sechs Monate nach Ablauf der Fristen in § 4 Abs. 2 Die Internetseite zeigt den bundesweiten 

Anteil der Nettowärmeerzeugung in Wärmenetzen aus erneuerbaren Energien für die Jahre 2030, 

2040 und den Stichtag 1. Januar 2045. Die Länder müssen dem Bundesministerium für Wirtschaft 

und Klimaschutz auf Anforderung die erforderlichen Informationen mitteilen.  

Eine Evaluation der Wirkung der Wärmeplanungsregelungen und der Zielerreichung gemäß ver-

schiedenen Absätzen des Gesetzes ist auch vorgesehen. Die Bundesregierung führt die Evaluierung 

durch und überprüft verschiedene Aspekte, darunter die Wärmeplanerstellung, die Anzahl der er-

stellten Wärmepläne, Entscheidungen gemäß § 26 Abs. 1, die Gewährleistung der Zielerreichung ge-

mäß § 2 Abs. 1 und § 29 Abs. 1, die Notwendigkeit und Umfang der Biomassebegrenzung in neuen 

Wärmenetzen und die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff. Die Evaluierung erfolgt zu verschie-

denen Zeitpunkten bis zum Jahr 2045, um sicherzustellen, dass die Ziele des Gesetzes erreicht wer-

den. [1]  

2.6.3 Landeswärmeplanungsgesetz ð LWPG 

Das Landeswärmeplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LWPG) wurde im Dezember 2024 verab-

schiedet und verpflichtet alle Gemeinden des Bundeslandes, bis spätestens Mitte 2028 kommunale 

Wärmepläne zu erstellen. Großstädte über 100.000 Einwohner haben hierfür eine Frist bis zum 30. 

Juni 2026. Ziel des Gesetzes ist es, eine flächendeckende Wärmeplanung einzuführen, um eine effi-

ziente, wirtschaftliche und klimafreundliche Wärmeversorgung sowie den Klimaschutz zu fördern. 

Wesentliche Punkte des LWPG NRW: 

Á Verantwortung der Gemeinden: Die Erstellung der Wärmepläne liegt in der Zuständigkeit der 

einzelnen Gemeinden, die dabei als planungsverantwortliche Stellen agieren. 

Á Finanzielle Unterstützung: Das Land gewährt den Gemeinden einen Belastungsausgleich für 

die Erstellung der Wärmepläne. 

Á Datenmanagement und Monitoring:  Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) stellt den Gemeinden Grundlagendaten für die Wär-

meplanung bereit und übernimmt das Monitoring der kommunalen Wärmeplanung.  Nach 

Fertigstellung der Wärmepläne sind die Ergebnisse in Form einer Datenzusammenstellung an 

das LANUV zu übermitteln. 

2.7 Energiebedarf in Deutschland  

Der Energiebedarf in Deutschland lässt sich in die Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleis-

tungen (GHD), Verkehr und Industrie unterteilen. Innerhalb dieser Sektoren kann der Energiebedarf 

weiter in Nutzenergieformen und Energieträger differenziert we rden. Der Energiebedarf in den ver-

schiedenen Sektoren sowie die Aufteilung nach Energieträgern und Verwendung wird in Abbildung 

4 dargestellt. Es lassen sich folgende Erkenntnisse zusammenfassen:  
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Á Haushalte, Verkehr und Industrie haben mit jeweils ca. 650 TWh einen ähnlichen Energiebe-

darf, während der GHD-Sektor mit ca. 360 TWh etwa 45 % weniger Energie benötigt. 

Á In den Haushalten ist der Bedarf an Raumwärme besonders hoch, was auch im GHD-Sektor 

ähnlich ist. 

Á In der Industrie dominiert die Prozesswärme, während im Verkehrssektor die mechanische 

Energie im Vordergrund steht. 

Á Im Wärmebereich ist Erdgas der vorherrschende Energieträger. Strom bzw. elektrische Ener-

gie fungiert als eine Art Universalenergieträger, der in fast allen Bereichen genutzt wird. 

Die aktuellen Daten zeigen Trends, die Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Energiebe-

darfs und der Energienutzung zulassen. Durch die Elektrifizierung werden Bereiche wie die Raum-

wärmebereitstellung, beispielsweise mittels Wärmepumpen, und die Mobilität durch Elektrofahr-

zeuge deutlich effizienter. Allerdings stellt die Ablösung von Gas- und Ölheizungen durch klimaneut-

rale Technologien eine enorme Herausforderung dar. Der Technologiewechsel in der Heizungsbran-

che hängt stark von der Netzebene ab und hat massive Auswirkungen auf alle Netzinfrastrukturen. 

Derzeit wird der Großteil der Gebäude über das Erdgasnetz versorgt, ergänzt durch nicht leitungs-

gebundene Technologien wie Ölheizungen. In Zukunft wird es entscheidend sein, welche Netzinfra-

strukturen in welchem Umfang genutzt werden. Die folgenden Punkte fassen die erwarteten Verän-

derungen zusammen: 

Á Das Stromnetz wird stark an Wichtigkeit gewinnen. 

Á Fern- und Nahwärmenetze werden ausgebaut. 

Á Nicht leitungsgebundene Heizungssysteme, insbesondere Ölheizungen, werden gezwungen 

sein, auf strom-, gas- oder wärmenetzgekoppelte Systeme umzusteigen. 

Á Das Erdgasnetz wird stark an Wichtigkeit verlieren und Wasserstoffnetze werden Erdgasnetze 

teilweise ablösen  



    
 

   

  

Kommunale Wärmeplanung der Stadt Overath Seite 23 von 139 

 

 

 

Abbildung 4: Energiebedarf in Deutschland in den Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen, Verkehr und In-

dustrie aufgeteilt nach Energieträgern und Verwendung [4] 

2.8 Detaillierte Analyse des Wärmbedarfes  

2.8.1 Raumwärmebedarf  

2.8.1.1 Gebäudetypen und -alter  

Die Bauentwicklung in Deutschland hat über die Jahrzehnte hinweg erhebliche Veränderungen und 

Fortschritte erlebt. Von handwerklich geprägten Techniken in der vorindustriellen Phase bis hin zu 

modernen energieeffizienten Gebäuden spiegeln die Bauweisen und Normen den technischen Fort-

schritt und die gesellschaftlichen Bedürfnisse wider. Insbesondere der Wärmeschutz hat in den letz-

ten 100 Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt durch ökologische, ökonomische 

und rechtliche Anforderungen. Die fol genden Abschnitte geben einen Überblick über die unter-

schiedlichen Bauphasen und die Entwicklungen im Bereich des Wärmeschutzes, die maßgeblich zur 

heutigen Baupraxis beigetragen haben. Diese Informationen sind in Tabelle 1 zusammengefasst und 

veranschaulicht. 
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Tabelle 1: Charakterisierung der Wohngebäude nach Baujahresklassen nach IWU [5] 

Zeitraum  Charakterisierung  

<1919  

Vorindustrielle Phase, handwerklich geprägte Bautechniken, aufbauend auf Erfahrungen, kaum 

gesetzliche Regelungen, Fachwerk mit Strohlehm-Ausfachung, 

Gründerzeit: Ausdehnung der Städte und einsetzende Industrialisierung, Standardisierung und 

Normung der Bauweisen 

1919 ð 

1948 

zunehmende Industrialisierung der Baustoffherstellung, Verwendung kostengünstiger und ein-

facher Materialien sowie materialsparender Konstruktionen, nationale Standardisierung und 

Normung Dominanz von ein - und zweischaligen Mauerwerksbauten, massive Kellerdecken, et-

was verbesserter Wärmeschutz durch verstärkten Einsatz von Bauelementen mit Luftkammern 

1949 ð 

1979 

einfache Bauweise der Nachkriegszeit, häufig mit Trümmer-Materialien, Weiterentwicklung der 

Normen, Einführung von Anforderungen für den sozialen Wohnungsbau, Einführung der DIN 

4108 ăWªrmeschutz in Hochbau" (1952) 

1979 ð 

1986 

Ausgelöst durch die erste Ölkrise erhält der Wärmeschutz größere Bedeutung im Einfamilien-

haus-Bereich. Auch in der DDR verbesserte wärmetechnische Anforderungen (Rationalisie-

rungsstufe 11) bei monolithischen Wänden immer kleinere Luftkammern bzw. porosierte Ma-

terialien 

1987 ð 

1995 

2. Wärmeschutzverordnung (WSchV 84); in der DDR weiter verbesserter Wärmeschutz erste 

Niedrigenergiehäuser im Markt vertreten, teilweise gefördert durch regionale / Landespro-

gramme 

1996 ð 

2004 
3. Wärmeschutzverordnung (WSchV 95) 

> 2001  Energieeinsparverordnung EnEV 2002 und weitere EnEV 2009 und KFW-Effizienzhäuser 

 

2.8.1.2 Typische Heizwärmebedarfe  

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über den Heizwärmebedarf von Gebäuden in Abhängigkeit vom Baujahr 

und zeigt die Entwicklung der energetischen Anforderungen im Laufe der Zeit. Unsanierte Altbauten 

haben den höchsten Heizwärmebedarf, während dieser bei Neubauten, insbesondere nach 2002, 

deutlich geringer ausfällt. Der spezifische Wärmebedarf, also die benötigte Heizleistung pro  

Quadratmeter, sinkt ebenfalls kontinuierlich mit dem Baujahr. Neuere Gebäude benötigen weniger 

Heizfläche und können mit niedrigeren Systemtemperaturen betrieben werden, was auf eine verbes-

serte Wärmedämmung und energieeffiziente Bauweise zurückzuführen ist. Die Tabelle verdeutlicht, 

wie sich der Energieverbrauch und die technischen Anforderungen an Heizsysteme im Zuge fort-

schreitender Bauvorschriften und technologischer Entwicklungen verändert haben. 
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Tabelle 2: Typische Heizwärmebedarfe von Wohngebäuden [6] 

Baujahr 

der  

Gebäude 

Heizwärme - 

bedarf in 

kWh/m²a  

spez. Wär-

mebedarf in 

W/m²  

Wärmebedarf 

Wohnraum
1

 in 

W 

notwendige 

Heizfläche
1

 

in m²  

notwendige 

Übertempe-

ratur
2

  

in K  

mögliche 

Systemtem-

peratur
2 

 in °C 

unsanier-

ter Altbau  360-440 180-220 4.000 10 62,5 90/70 

bis 1977  280-360 140-180 3.200 8 50 80/60 

1977 - 

1983 200-260 100-130 2.300 5,75 35,9 65/45 

1984 - 

1994 140-180 70-90 1.600 4 25 55/35 

1995 - 

2001 100-120 50-60 1.100 2,75 17,2 45/30 

> 2002  70-80 35-40 800 2 12,5 38/28 

 

1 Beispiel für: Wohnraumgrundfläche 20 m², Wassertemperatur 80/60°C, Lufttemperatur 20°C, çt = 

50 K, k = 8 W/m² K (U-Wert), bei 2000 Heizstunden pro Jahr. Q= k x F x çt (Mittelwerte).  

2 Bei der Übertemperatur und Systemtemperatur handelt es sich um Richtwerte bei konstanter an-

genommener Heizfläche F = 8 m² 

Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der Heizlastdichte (in Watt pro Quadratmeter) für verschiedene Ge-

bäudetypen, abhängig vom Baujahr. Die Heizlastdichte beschreibt die erforderliche Heizleistung pro 

Fläche und nimmt bei jüngeren Gebäuden kontinuierlich ab. Freistehende Einfamilienhäuser haben 

generell den höchsten Heizbedarf, während Reihenmittelhäuser und größere Mehrfamilienhäuser die 

geringste Heizlastdichte aufweisen. Die Werte verdeutlichen, dass durch verbesserte Bauweisen und 

Dämmstandards ab etwa 1978 deutlich geringere Heizlasten erforderlich wurden. Ab 1995 fallen die 

Werte nochmals stark ab, was auf strengere Energiestandards und eine verstärkte Ausrichtung auf 

energieeffizientes Bauen hinweist. 
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Tabelle 3: Heizlastdichte in W/m² für unterschiedliche Baujahre und Gebäudetypen [6] 

Baujahr  bis 1958  1959-68  1969-73  1974-77  1978-83  1984-94  ab 1995  

Gebäude Heizlastdichte in W/m²   

Einfamilien-

haus  

freistehend  180 170 150 115 95 75 60 

Reihenhaus-

endhaus  160 150 130 110 160 90 55 

Reihenhaus-

mittelhaus  140 130 120 100 140 85 50 

Mehrfamilien-

haus -  

bis 8 WE 130 120 110 75 65 60 45 

Mehr - 

familienhaus - 

über 8 WE  120 110 100 70 60 55 40 

 

2.8.1.3 Trinkwarmwasseraufbereitung  

Die Warmwasseraufbereitung ist neben der Raumwärme ein wesentlicher Bestandteil des Wärmebe-

darfs von Haushalten. Technisch kann diese entweder in Kombination mit dem Heizungssystem oder 

separat organisiert werden. Abbildung 5 zeigt, dass in Deutschland die kombinierte Bereitstellung 

von Heizung und Warmwasser dominiert. Über alle Gebäude hinweg beträgt der Anteil dieser kom-

binierten Systeme 77 %, und mit zunehmend jüngerem Baujahr steigt dieser Anteil auf 90 %. Daher 

wird davon ausgegangen, dass der Trend zur integrierten Warmwasseraufbereitung in modernen 

Gebäuden weiterhin zunehmen wird. 

 

Abbildung 5: Trinkwassererhitzung nach Gebäudetyp [7] 
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2.8.1.4 Jahresdauerlinie Haushaltswärmebedarf  

Die Jahresdauerlinie zeigt den Wärmeleistungsbedarf von Haushalten eines Jahres geordnet von den 

höchsten zu den niedrigsten Werten. Die Grundlast resultiert aus dem Trinkwarmwasserbedarf, wel-

cher ganzjährig vorliegt. Die Raumwärme hingegen wird nur in der Heizperiode benötigt und hat 

ihren Hochpunkt an den kältesten Tagen des Jahres. In Abbildung 6 ist eine Jahresdauerlinie bei-

spielhaft dargestellt. Daraus lassen sich u.a. zwei wichtige Kenngrößen erkennen. Die Spitzenleistung 

und den Jahreswärmebedarf (Integral der Fläche). Mittels der Jahresdauerlinie können Wärmeerzeu-

ger hinsichtlich ihrer Leistung ausgelegt werden. Dies ist insbesondere bei der Kombination mehrerer 

Erzeuger bspw. in einem Wärmenetz relevant. In Abbildung 7 wird exemplarisch die Jahresdauerlinie 

einer Wärmeversorgung dargestellt, bei der Wärmeerzeuger kombiniert werden, um eine effiziente 

Energieversorgung zu gewährleisten. Eine typische Konfiguration besteht aus einem Wärmeerzeuger 

für die Grundlastdeckung und einem zusätzlichen System zur Abdeckung von Spitzenlasten, wobei 

häufig Gaskessel zum Einsatz kommen [8]. 

 

Abbildung 6: Jahresdauerlinie aufgeteilt nach Raumwärme und Trinkwarmwasser [8] 

 

Abbildung 7: Jahresdauerlinie aufgeteilt nach Grundlast und Spitzenlast[8] 
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2.8.2 Prozesswärmebedarf  

Der Prozesswärmebedarf in der Industrie bezieht sich auf die Menge an Wärmeenergie, die benötigt 

wird, um spezifische Aufgaben in verschiedenen industriellen Prozessen auszuführen. Diese Wärme-

energie ist essenziell für eine Vielzahl von Anwendungen, die zur Herstellung von Produkten oder 

zur Durchführung bestimmter Verfahren benötigt werden.  

Industrielle Prozesse variieren stark in ihren Anforderungen an Wärmeenergie. Beispielsweise benö-

tigen manche Prozesse Wärme zum Schmelzen von Metallen oder Kunststoffen, während andere 

Wärme für chemische Reaktionen, Trocknungsverfahren, Dampferzeugung oder zur Aufrechterhal-

tung spezifischer Temperaturen in Produktionsanlagen benötigen. Das Temperaturniveau der benö-

tigten Wärme kann ebenfalls stark variieren, abhängig von den spezifischen Anforderungen des Pro-

zesses. Manche Anwendungen erfordern niedrige Temperaturen nahe der Umgebungstemperatur, 

während andere Prozesse sehr hohe Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius benötigen 

können. Die Energiequellen zur Bereitstellung dieser Wärmeenergie sind vielfältig und hängen oft 

von der Verfügbarkeit, den Kosten und den Umweltüberlegungen ab. Häufig genutzte Energiequel-

len sind fossile Brennstoffe wie Erdgas und Kohle, erneuerbare Energien wie Biomasse und Solar-

energie sowie elektrische Heizsysteme. Die Übertragung und Nutzung der Wärmeenergie erfolgt 

durch verschiedene technische Systeme wie Öfen, Dampfkessel oder Wärmeübertrager. Effiziente 

Wärmeübertragung ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit industriel-

ler Prozesse. 

Unternehmen führen oft detaillierte Analysen durch, um den spezifischen Wärmebedarf ihrer Pro-

zesse zu bestimmen. Dabei werden Möglichkeiten zur Optimierung der Energieeffizienz und zur Re-

duzierung der Kosten identifiziert. Dies kann durch die Implementierung von Wärmerückgewin-

nungssystemen, die Optimierung der Prozessführung oder den Einsatz moderner Technologien wie 

Wärmepumpen erfolgen. 

2.9 Sanierung  

2.9.1 Allgemeines  

Eine Sanierung bezeichnet im Bauwesen die baulich-technische Wiederherstellung oder Modernisie-

rung einzelner Gebäudeteile oder gesamter Bauwerke mit dem Ziel, bestehende Schäden zu besei-

tigen und/oder den energetischen sowie wohnlichen Standard zu verbessern. In erster Linie geht es 

um die Werterhaltung der Bausubstanz. Dies betrifft sowohl die Fassade als auch den Kern. 

Eine Sanierung geht über die reine Instandhaltung und Instandsetzung hinaus und kann tiefgrei-

fende Eingriffe in die Bausubstanz umfassen, beispielsweise eine Kernsanierung unter Erhalt der 

Fassaden. In der Regel beinhaltet sie auch eine umfassende Modernisierung. Ein Teilbereich davon 

ist die energetische Sanierung, bei der Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Fo-

kus stehen. 

2.9.2 Rolle der EU 

Die Europäische Union (EU) spielt eine entscheidende Rolle bei der Festlegung von Standards zur 

Energieeffizienz und zur Reduzierung der Umweltauswirkungen durch verbindliche Vorgaben wie die 

Minimum Energy Performance Standards (MEPS). Diese Standards sind Teil eines umfassenderen 
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Rahmens, der darauf abzielt, den Energieverbrauch zu senken und den Übergang zu einer nachhal-

tigen Energieversorgung zu fördern. 

In der kommunalen Wärmeplanung kommen diese Standards besonders zum Tragen, da sie die 

Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung effizienter Wärmeversorgungssysteme in Städten und 

Gemeinden bilden. Konkret legen die Standards fest, welche Mindestanforderungen an die Energie-

effizienz von Gebäuden und Heizanlagen erfüllt werden müssen. Dies betrifft sowohl Neubauten als 

auch bestehende Gebäude, insbesondere, wenn diese saniert oder modernisiert werden. Für Kom-

munen bedeutet dies, dass sie bei der Planung ihrer Wärmeinfrastruktur die Einhaltung dieser Stan-

dards berücksichtigen müssen. Dies kann die Auswahl energieeffizienter Heiz- und Kühlsysteme, die 

Verbesserung der Gebäudedämmung, den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien wie Solarener-

gie oder Biomasse sowie die Implementierung von Fernwärme- oder Kältenetzen umfassen. 

Die EU-Richtlinien und Standards fördern auch die Integration innovativer Technologien und erneu-

erbarer Energiequellen in die kommunale Wärmeplanung. Sie unterstützen Kommunen dabei, ihre 

Klimaziele zu erreichen, indem sie den CO2-Ausstoß reduzieren und die Umweltbelastung durch Wär-

meerzeugung verringern. Darüber hinaus können Kommunen von Förderprogrammen der EU profi-

tieren, die finanzielle Unterstützung für die Umsetzung energieeffizienter Maßnahmen bereitstellen. 

Insgesamt bieten die EU-Richtlinien und die Mandatory Minimum Energy Performance Standards 

einen wesentlichen Rahmen für die kommunale Wärmeplanung. Sie unterstützen die Entwicklung 

und Umsetzung nachhaltiger und zukunftsfähiger Wärmeversorgungssysteme, die sowohl wirt-

schaftliche als auch ökologische Vorteile bieten [9].  

2.9.3 Gebäudehülle  

Der Aufbau der Gebäudehülle in Deutschland hat sich über die Jahrzehnte hinweg stark verändert, 

insbesondere in Bezug auf die Verbesserung der energetischen Effizienz und die Reduktion des Ener-

gieverbrauchs. Bis in die 1970er Jahre hinein waren Gebäudehüllen oft schlecht gedämmt und be-

standen aus massiven Wänden ohne zusätzliche Dämmmaterialien. Fenster waren einfach verglast 

und boten wenig Wärmeschutz, was zu hohen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werten) führte 

und zu einem hohen Energieverlust durch die Gebäudehülle. 

Mit den energiepolitischen Veränderungen und der Ölkrise in den 1970er Jahren begannen erste 

Regelungen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Neubauten. In den 1980er und 1990er Jah-

ren wurden mehrschichtige Wandaufbauten mit Dämmstoffen wie Polystyrol oder  Mineralwolle üb-

lich. Fenster erhielten allmählich Verbesserungen durch den Einsatz von Isolierverglasungen mit 

niedrigeren U-Werten. Seit den 1990er Jahren wurden die energetischen Anforderungen an Gebäude 

weiter verschärft, insbesondere durch die Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEV) in 

Deutschland. Die Nutzung hochwertiger Dämmmaterialien wie expandiertem Polystyrol (EPS) oder 

Polyurethan-Hartschaum (PUR) nahm zu, um eine bessere Wärmedämmung zu erreichen. Wände 

wurden besser isoliert, und Fenster erhielten immer häufiger Dreifachverglasungen mit deutlich nied-

rigeren U-Werten. Heute sind Neubauten in Deutschland in der Regel so gestaltet, dass sie den An-

forderungen des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Diese Gesetzgebung legt 

fest, dass Gebäude einen bestimmten maximalen Energiebedarf pro Quadratmeter und Jahr einhal-

ten müssen, was zu einem sehr niedrigen U-Wert für die Gebäudehülle führt. Moderne Häuser sind 
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oft Passivhaus-Standard oder Niedrigenergiehaus-Standard, was bedeutet, dass sie sehr wenig Ener-

gie für Heizung und Kühlung benötigen. Mögliche Ausführungen der Dämmung für die Wesentlichen 

Bauteile von Gebäuden sind in Abbildung 8 aufgeführt. Zusammenfassend zeigt sich, dass sich der 

Aufbau der Gebäudehülle in Deutschland deutlich verbessert hat, von energieintensiven und unge-

eigneten Konstruktionen hin zu hochgradig dämmenden, energieeffizienten Lösungen. Damit erfül-

len heutige Gebäudehüllen die modernen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltschutz.  

 

Abbildung 8: Mögliche Ausführungen der wesentlichen Bauteile von Gebäuden hinsichtlich der Dämmung [10] 

2.9.4 Temperaturklassen und Heizkörper  

Heizungssysteme werden in Hoch-, Mittel - und Niedrigtemperaturklassen unterschieden, basierend 

auf der Vorlauftemperatur des Heizwassers, das sie benötigen. Die Vorlauftemperatur bezeichnet die 

Temperatur des Wassers, das den Heizkörpern zugeführt wird, während die Rücklauftemperatur die 

niedrigere Temperatur des Wassers beschreibt, das nach der Wärmeabgabe zum Wärmeerzeuger 

zurückfließt. Hochtemperatur-Heizkörper sind für Systeme ausgelegt, bei denen das Heizwasser 

Temperaturen von 70 bis 90 Grad Celsius erreicht. Mitteltemperatur -Heizkörper arbeiten bei mode-

raten Vorlauftemperaturen zwischen 50 und 70 Grad Celsius. Niedrigtemperatur-Heizkörper sind für 

Heizsysteme konzipiert, die mit Vorlauftemperaturen unter 50 Grad Celsius arbeiten, wie es bei mo-

dernen Wärmepumpen der Fall ist. Die Effizienz, insbesondere im Zusammenhang mit Wärmepum-

pen, steigt mit sinkender Systemtemperatur. Eine Übersicht der drei Heizklassen ist in Abbildung 9 

dargestellt. 
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Abbildung 9: Temperaturklassen und Heizkörper [11] 

2.9.5 Heizkurve  

Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur, 

wobei sie bestimmt, mit welcher Vorlauftemperatur die Heizflächen bei unterschiedlichen Außen-

temperaturen versorgt werden. Sie hängt von Faktoren wie der Auslegungs-Vorlauftemperatur, der 

Art der Heizungsanlage (z. B. Fußboden- oder Radiatorenheizung) sowie der Gebäudehülle und -

dämmung ab. Ein Regler passt kontinuierlich die Vorlauftemperatur an die aktuellen Bedingungen 

an. Durch Gebäudeleittechnik können zusätzlich weitere Einflussgrößen, wie die Sonnenstrahlung, 

berücksichtigt werden. Eine korrekt eingestellte Heizkurve reduziert Wärmeverluste, verbessert die 

Regelung der Raumtemperaturen und trägt so zur Energieeinsparung bei. Die Heizkurven der drei 

Temperaturklassen sind in Abbildung 10 veranschaulicht. Diese Darstellung zeigt, wie sich die Vor-

lauftemperatur je nach Außentemperatur für Hoch-, Mittel - und Niedrigtemperatur -Heizsysteme än-

dert. 

 

Abbildung 10: Beispielhafte Heizkurven verschiedener Heizsysteme [11] 

2.9.6 Nachträgliche Fassadendämmung  

Bei der Dämmung von Fassaden kann zwischen Außen-, Innendämmung sowie der Dämmung im 

Zwischenraum bzw. dem Bauteil selbst unterschieden werden. Die Statistik der IWU in Abbildung 11 
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zeigt, so wie es auch als Stand der Technik gilt, dass die Außendämmung bevorzugt genutzt wird 

und insgesamt 75 % der Fälle einnimmt. Die Innendämmung kommt am meisten nur bei Fachwerk-

häusern vor, was darauf zurückzuführen ist, dass das Aussehen dort oft denkmalgeschützt ist. Die 

Dämmung im Zwischenraum ist mit 9 % ebenfalls weniger relevant, was daran liegt das diese nur bei 

zweischaligen Mauerwerken mit Hohlraum möglich ist. 

 

Abbildung 11: Art der Wärmedämmung im Überblick und nach Wandtypen [7] 

2.9.6.1 Typische Fassadendämmung in der Praxis  

Die Fassadendämmung variiert erheblich je nach Gebäudetyp und -alter. Fachwerkhäuser, die durch 

ihre Konstruktion eine komplexe Dämmproblematik aufweisen, erhalten in der Regel eine innenlie-

gende Wärmedämmung. Diese Methode schützt die historische Fassade und optimiert gleichzeitig 

die Energieeffizienz, ohne das äußere Erscheinungsbild zu verändern. 

Bei Gründerzeithäusern ist die Anwendung von Dämmmaßnahmen oft mit einer genauen Kosten-

Nutzen-Analyse verbunden. Hier muss sorgfältig abgewogen werden, ob und in welchem Umfang 

eine Dämmung sinnvoll ist, da bauliche Veränderungen an diesen historischen Gebäuden besondere 

Anforderungen und Restriktionen mit sich bringen können.  

Für Zwischenkriegsbauten, die modernisiert und für viele Jahre genutzt werden sollen, bietet sich in 

der Regel ein außenliegender Vollwärmeschutz als geeignete Lösung an. Dieser Ansatz ermöglicht 

eine umfassende Verbesserung der Energieeffizienz und verlängert die Nutzungsdauer des Gebäu-

des erheblich. Der außenliegende Vollwärmeschutz schützt nicht nur vor Wärmeverlusten, sondern 

kann auch die Fassade vor Witterungseinflüssen bewahren und zur Werterhaltung des Gebäudes 

beitragen. 

2.9.6.2 Außen - vs. Innenwanddämmung  

Die Außenwanddämmung bietet im Vergleich zur Innenwanddämmung deutliche bauphysikalische 

Vorteile. Bei der Außenwanddämmung werden alle tragenden Außenwände und Zwischendecken 

vollständig isoliert, wodurch Wärmebrücken weitgehend vermieden werden. Zudem reduziert diese 

Methode das Risiko von Tauwasserbildung und Feuchteschäden wie Schimmel erheblich, da die 
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Dämmung das gesamte Wandaufbausystem schützt. Auch Wasserleitungen in den Außenwänden 

sind durch die Außendämmung vor Frost geschützt. 

Jedoch bringt die Außenwanddämmung auch einige Nachteile mit sich. Die äußere Erscheinung des 

Hauses wird durch die angebrachte Dämmschicht verändert, was auch Anpassungen an Fenstern, 

Dachüberständen und Grundstücksgrenzen nach sich ziehen kann. Bei kleineren Fenstern kann die 

Verdickung der Außenwände zudem zu einer verminderten Lichtdurchlässigkeit führen. In vielen Fäl-

len überwiegen die Vorteile der Außendämmung die Nachteile, insbesondere wenn es um die Ver-

meidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden geht. Ausnahmen bestehen jedoch, etwa 

wenn eine Fassade aus denkmalpflegerischen Gründen erhalten bleiben soll oder bei Ferienhäusern, 

die schnell aufgeheizt werden müssen, wo eine Innendämmung oft die bessere Wahl darstellt. 

2.9.7 Fenster 

Fenster in Wohngebäuden gibt es in verschiedenen Ausführungen, darunter Ein-, Zwei- und Drei-

fachverglasungen. Während Einfachverglasung bis in die 1970er Jahre weit verbreitet war, hat sich 

die Dreifachverglasung seit Mitte der 2000er Jahre zunehmend durchgesetzt. Abbildung 12 zeigt den 

aktuellen Bestand der Verglasungen in deutschen Wohngebäuden und verdeutlicht, dass mit 94 % 

die Zweifachverglasung am häufigsten vertreten ist. Fenster mit Mehrfachverglasung bieten eine 

deutlich bessere Wärmedämmung und tragen erheblich zur Energieeffizienz eines Gebäudes bei. 

Während Einfachverglasungen in älteren Gebäuden oft zu hohen Wärmeverlusten führen, reduziert 

Dreifachverglasung den Energieverbrauch und die Heizkosten durch ihre überlegene Isolierwirkung. 

 

Abbildung 12: Verglasungsarten nach Fensterbaujahr in Deutschland [7] 

2.9.8 Historische Sanierungsraten  

Die Sanierungsrate ist eine Kennzahl, welche Aufschluss über die durchschnittlich durchgeführte An-

zahl an Sanierungen gibt. Oft wird diese pauschal im Sinne einer ăGesamtsanierungsquoteò in Bezug 

auf Wohngebäude genutzt. Dies ist jedoch bedingt zielführend, da sich die Sanierungsquote zwi-

schen den Gebäudeelementen stark unterscheidet. In Abbildung 13 ist dargestellt, wie sich die Sa-

nierungsrate je Maßnahme unterscheidet. Zudem wird der Sanierungszyklus aufgezeigt, also die 

Dauer, bis 100 % des Gebäudebestands eine entsprechende Sanierung erfahren hätten. Dabei fällt 

auf, dass Heizungserneuerungen mit einem Zyklus von 34 Jahren seltener durchgeführt werden als 
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aufgrund ihrer typischen Lebensdauer zu erwarten wäre. Weiterhin zeigt sich, dass Fassadendäm-

mungen und Kellerdeckendämmungen mit Zyklen von über 100 Jahren praktisch oberhalb der er-

warteten Nutzungsdauer von Wohngebäuden liegen und somit in der Regel nicht durchgeführt wer-

den. 

 

 

Abbildung 13: Sanierungsrate und -zyklus [12] 

Hingegen sind die Fenstererneuerung und die Dach- bzw. Obergeschossdämmung mit je ca. 60 Jah-

ren deutlich häufiger und insbesondere für den Hauptgebäudebestand in den Jahrzehnten nach dem 

zweiten Weltkrieg gebaut wurden sehr relevant. Hier ist demnach anzunehmen, dass an einem Groß-

teil der Gebäude entsprechende Maßnahmen durchgeführt wurden, wodurch sich der energetische 

Standard um etwa 50 bis 60 Jahre verbessert hat. 

2.9.9 Status quo der Sanierung  

Die Dämmung von Gebäudehüllen spielt eine zentrale Rolle bei der Reduktion des Wärmebedarfs. 

Der Zustand der Dämmung unterscheidet sich dabei je nach Baualtersklasse deutlich. Abbildung 14 

veranschaulicht den prozentualen Anteil der gedämmten Flächen von Außenwänden, Fußböden/Kel-

lerdecken und Dächern in verschiedenen Wohngebäudetypen, unterteilt nach Baujahren. Bei allen 

2.94

0.89

1.61

0.42

1.58

0.00

2.00

4.00

S
a
n
i
e
r
u
n
g
s
r
a
t
e
 
p
r
o
 

J
a
h
r
 
i
n
 

%

MaÇnahme

Sanierungsrate in Deutschland pro Jahr

34

113

62

240

63

0

100

200

300

J
a
h
r
e
 
b
i
s
 

1
0
0
 

%
 e
r
n
e
u
e
t
 
w
ª
r
e
n

MaÇnahme

Sanierungszyklus



    
 

   

  

Kommunale Wärmeplanung der Stadt Overath Seite 35 von 139 

 

 

Wohngebäuden beträgt der Anteil gedämmter Außenwände 36 %, der gedämmten Fußböden/Kel-

lerdecken 34 % und der gedämmten Dächer 71 %.  

In Altbauten mit Baujahr bis 1978 ist der Anteil deutlich niedriger: Nur 28 % der Außenwände, 20 % 

der Fußböden/Kellerdecken und 62 % der Dächer sind gedämmt. Für Gebäude mit Baujahren von 

1979 bis 2004 sind die Dämmungsraten höher, wobei 50 % der Außenwände, 59 % der Fußbö-

den/Kellerdecken und 89 % der Dächer gedämmt sind.  

Die höchsten Dämmungsanteile finden sich in Neubauten ab 2005: 64 % der Außenwände, 85 % der 

Fußböden/Kellerdecken und 98 % der Dächer sind gedämmt. Bei den Außenwänden ist zu beachten, 

dass nur bestimmte Wärmedämmschichten als echte Dämmung gewertet werden. Gut gedämmte 

Mauersteine, die in dem verbleibenden Drittel der Gebäude wahrscheinlich vorherrschend sind, wer-

den daher nicht explizit berücksichtigt. Dies zeigt, dass neuere Gebäude signifikant bessere Dämm-

standards aufweisen, während ältere Gebäude vergleichsweise schlechter gedämmt sind. Der Trend 

geht eindeutig in Richtung umfassender Dämmung, insbesondere bei neu errichteten Gebäuden. 

 

Abbildung 14: Prozentualer Anteil der gedämmten Flächen von Außenwänden, Fußböden, Kellerdecken und Dächern in ver-

schiedenen Wohngebäudetypen, unterteilt nach Baujahren (Stand 2016) [13] 

Die nachträgliche Dämmung von Bauteilflächen zeigt deutliche Unterschiede je nach Gebäudetyp 

und Baujahr. Abbildung 15 veranschaulicht, dass Außenwände, Fußböden/Kellerdecken und Dächer 

in vielen Bestandsgebäuden nachträglich gedämmt wurden, um den Wärmeschutz zu verbessern. 

Besonders Altbauten von vor 1978, die nicht den heutigen energetischen Standards entsprechen, 

wurden durch nachträgliche Dämmmaßnahmen erheblich aufgewertet. 
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Abbildung 15: Nachträglich gedämmte Bauteilfläche von Außenwänden, Fußböden/Kellerdecken und Dächern (Stand 2016) 

[13] 

2.10 EE-Technologien zur Wärmeerzeugung  

Im Rahmen der Potenzialanalyse werden quantitativ und räumlich differenziert die im beplanten Ge-

biet vorhandenen Potenziale zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien, zur Nutzung 

von unvermeidbarer Abwärme und zur zentralen Wärmespeicherung ermittelt. Bei der Ermittlung der 

Potenziale ist dem Ziel Rechnung zu tragen, einen möglichst großen Anteil der klimaneutralen Wär-

meversorgung über lokale Energiequellen bereitzustellen. Bekannte räumliche, technische oder 

rechtliche Restriktionen für die Nutzung von Wärmeerzeugungspotenzialen sind zu berücksichtigen. 

Dabei werden zudem Potenziale zur Energieeinsparung durch Wärmebedarfsreduktion (Sanierung) 

in Gebäuden und industriellen und gewerblichen Prozessen abgeschätzt. Abbildung 16 zeigt eine 

Übersicht der potenziellen Technologien zur Wärmeerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien und 

die Möglichkeiten zur Wärmereduktion.  

 

Abbildung 16: EE-Technologien zur Wärmeerzeugung 
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2.10.1 Wärmepumpen  

2.10.1.1 Allgemeines  

Eine Wärmepumpe für Wohngebäude nutzt das Prinzip der thermodynamischen Kreisprozesse, um 

Wärmeenergie aus einer niedrigeren Temperaturquelle zu entziehen und auf ein höheres Tempera-

turniveau zu bringen, das für Heizzwecke genutzt werden kann. Der detaillierte Ablauf ist wie folgt:  

1. Verdampfung (Außeneinheit): In der Außeneinheit befindet sich ein Verdampfer, in dem das Käl-

temittel (ein spezielles Gas oder eine Flüssigkeit) durch den Kontakt mit der Umgebungsluft ver-

dampft. Dieser Prozess benötigt Wärme. Diese Wärme wird aus der Umgebungsluft, dem Erd-

reich oder dem Grundwasser aufgenommen. 

2. Kompression (Kompressor): Das verdampfte Kältemittel wird in den Kompressor geleitet, wo es 

komprimiert wird. Durch die Kompression erhöht sich der Druck und die Temperatur des Käl-

temittels erheblich. Die elektrische Energie, die für den Betrieb des Kompressors benötigt wird, 

ist der Hauptenergieverbrauchspunkt der Wärmepumpe. 

3. Kondensation (Inneneinheit): Das heiße, komprimierte Kältemittel strömt nun durch einen Kon-

densator in der Inneneinheit der Wärmepumpe. Hier gibt das Kältemittel die aufgenommene 

Wärmeenergie an das Heizungssystem des Gebäudes ab. Durch die Wärmeübertragung im Kon-

densator wird das Kältemittel abgekühlt und kondensiert wieder zu einer Flüssigkeit. 

4. Entspannung (Expansionsventil): Das abgekühlte und flüssige Kältemittel durchläuft nun ein Ex-

pansionsventil, das den Druck und die Temperatur des Kältemittels senkt. Dadurch wird es wieder 

auf das Niveau gebracht, das für den Verdampfungsprozess in der Außeneinheit erforderlich ist.  

Dieser Kreislauf setzt sich kontinuierlich fort, solange die Wärmepumpe in Betrieb ist und Wärme für 

das Heizsystem oder auch für die Warmwasserbereitung benötigt wird. Wärmepumpen nutzen die 

kostenlose Umweltenergie effizient, indem sie nur einen kleinen Teil elektrischer Energie für den 

Betrieb des Kompressors benötigen. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch den sogenannten 

COP (Coefficient of Performance) gemessen, der das Verhältnis von abgegebener Heizleistung zur 

aufgenommenen elektrischen Leistung angibt. Moderne Wärmepumpen erreichen typischerweise 

einen COP von über 4, was bedeutet, dass sie mehr als das Vierfache der eingesetzten elektrischen 

Energie als Heizenergie erzeugen können. Aussagekräftiger über einen längeren Zeitraum ist jedoch 

die Jahresarbeitszahl (JAZ), die den durchschnittlichen COP über ein gesamtes Jahr hinweg unter 

realen Betriebsbedingungen angibt. Zusätzlich zur Heizfunktion können Wärmepumpen auch im 

Sommer für die Kühlung genutzt werden. Hierbei wird der Kreisprozess umgekehrt, wodurch die 

Wärme aus dem Innenraum abgeführt und nach außen transportiert wird. 

Insgesamt bieten Wärmepumpen eine nachhaltige und effiziente Alternative zu konventionellen 

Heizsystemen, da sie erneuerbare Umweltenergie nutzen und so zur Reduzierung der CO2-Emissio-

nen und der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beitragen können. 

2.10.1.2 Umgebungsluft  

Luft-Wärmepumpen nutzen die Umgebungsluft als Wärmequelle und können Wasser oder Luft auf 

der Sekundärseite als Wärmeübertragungsmedium verwenden. Der Vorteil dieser Systeme liegt vor 

allem in ihrem vergleichsweise geringen Installationsaufwand und den niedrigen Anschaffungskos-

ten, die typischerweise zwischen 12.000 und 25.000 Euro für ein Einfamilienhaus liegen. Sie haben 

auch den Vorteil, dass Luft als Wärmequelle leicht verfügbar ist. Jedoch ist die Effizienz dieser Sys-

teme oft geringer als bei anderen Wärmepumpen. Besonders bei geringen Außentemperaturen sinkt 
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die Leistungsfähigkeit erheblich. Darüber hinaus ist in dicht bebauten Gebieten oft nur begrenzt Platz 

für Außengeräte von Luftwärmepumpen verfügbar. Ein weiterer Nachteil sind die potenziellen Schal-

lemissionen, die als störend empfunden werden können. Die Lebensdauer einer Luftwärmepumpe 

beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre. 

Die Effizienz der Luft-Wärmepumpe kann durch mehrere Faktoren verbessert werden. Eine gute Wär-

medämmung des Gebäudes minimiert Wärmeverluste, eine Fußboden- oder Wandheizung ermög-

licht den Betrieb mit niedrigen Heizwassertemperaturen und die Installation an einem schallge-

schützten Ort kann die Geräuschbelastung reduzieren. Es gibt auch spezialisierte Luft-Luft-Wärme-

pumpen, die sich besonders für Passivhäuser eignen. Diese Geräte verzichten auf Heizkessel und 

Heizkörper, indem sie die Wärme direkt in die Lüftungsanlage einspeisen. 

2.10.1.3 Erdkollektoren  

Die Sole-Wasser-Wªrmepumpe wird auch als Erdwªrmepumpe bezeichnet. ăSoleò ist die frostge-

schützte Flüssigkeit, die durch die Heizschlangen im Boden zirkuliert und dabei Wärme aus dem 

Erdreich (oberflächennahe Geothermie) aufnimmt. Diese Systeme können entweder horizontal als 

Kollektoren verlegt oder vertikal als Sonden in den Boden eingebracht werden. 

Erdwärme-Kollektoren werden flächig unterhalb der Frostgrenze in etwa 1,5 Metern Tiefe verlegt, 

weshalb sie auch als Flächenkollektoren bezeichnet werden. In dieser Tiefe wird die Erdwärme haupt-

sächlich durch im Erdreich gespeicherte Sonnenenergie und Regenwasser bereitgestellt. Die Fläche 

über den Kollektoren sollte daher nicht überbaut oder versiegelt werden, und tiefwurzelnde Pflanzen 

sollten dort nicht gepflanzt werden. Einmal verlegt, sind die Kollektoren an der Oberfläche nicht mehr 

sichtbar. 

Flächenkollektoren erfordern häufig umfangreiche Grabungen. Ein Quadratmeter Boden kann etwa 

25 Watt Wärme liefern (Spanne: 10 bis 40 W/m²). Ein grober Richtwert für die Kollektorfläche ist 

demnach das Doppelte der zu beheizenden Wohnfläche. Der Platzbedarf kann reduziert werden, 

wenn die Rohre als Körbe oder übereinander geschichtete Grabenkollektoren verlegt werden. 

2.10.1.4 Erdwärmesonden  

Erdwärmesonden sind platzsparend, da sie im Vergleich zu Kollektoren nicht das gesamte Grund-

stück umgegraben werden muss. Die Sonden werden in der Regel 30 bis 200 Meter tief gebohrt, 

durchschnittlich etwa 100 Meter. Mehrere kürzere Bohrungen sind ebenfalls möglich, jedoch sollten 

die Sonden mindestens 6 bis 10 Meter voneinander entfernt sein, um gegenseitige Beeinflussungen 

zu vermeiden. 

Erdwärmesonden heizen besonders effizient, da sie auf das hohe Temperaturniveau der Wärme-

quelle zugreifen. Ab einer Tiefe von etwa 10 Metern liegt die Temperatur ganzjährig bei etwa 10 °C, 

sodass der Heizstab selten die Wärmepumpe unterstützen muss. Für eine Heizleistung von 10 kW 

muss die Bohrtiefe etwa 150 Meter betragen. Bei kürzeren und kostengünstigeren Bohrungen kann 

der Boden im Sommer durch eine Solarthermie-Anlage mit Wªrme ăbeladenò werden. 

Obwohl Erdwärmesonden hohe Kosten für Bohrarbeiten verursachen, bieten sie einen höheren Wir-

kungsgrad und damit niedrigere laufende Stromkosten. Die Kosten für die Wärmepumpe betragen 

bei einem Einfamilienhaus etwa 9.000 bis 11.000 Euro, während die Bohrkosten für die Sonden bei 

einem Einfamilienhaus durchschnittlich etwa 6.000 Euro betragen. Die Bohrkosten variieren je nach 
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Untergrund; bei stark gesteinshaltigem Boden können sie bis zu 100 Euro pro Meter kosten, norma-

lerweise liegen sie jedoch zwischen 45 und 75 Euro. Laut dem Fraunhofer-Institut ISE erreichen Erd-

wärmepumpen in Bestandsgebäuden eine durchschnittliche Jahresarbeitszahl von 4,1. Aufgrund ih-

res geringen Stromverbrauchs eignen sie sich besonders für Altbauten mit höherem Wärmebedarf, 

da die größere Investition zugunsten niedriger Betriebskosten vor allem bei hohem Wärmebedarf 

wirtschaftlich sinnvoll ist. 

2.10.1.5 Tiefe Geothermie  

Tiefengeothermie nutzt die im Inneren der Erde gespeicherte Wärme für die Stromerzeugung sowie 

die Heizung und Kühlung von Gebäuden. Hierzu werden Bohrungen von mehreren hundert bis meh-

reren tausend Metern Tiefe durchgeführt, um heiße Gesteinsschichten zu erreichen, in denen Tem-

peraturen von mehreren hundert Grad Celsius herrschen. Ein Medium, typischerweise Wasser, wird 

durch diese Bohrlöcher gepumpt, erwärmt sich durch den Kontakt mit den heißen Gesteinen und 

wird dann wieder an die Oberfläche geleitet. Die gewonnene Wärme kann direkt genutzt oder in 

einem Kraftwerk zur Stromerzeugung verwendet werden, indem der Dampf, der durch die Wärme 

erzeugt wird, eine Turbine antreibt. 

Das Potenzial der Tiefengeothermie liegt in der nahezu unbegrenzten Verfügbarkeit der Energie-

quelle und ihrer konstanten Verfügbarkeit unabhängig von Wetterbedingungen. Dies ermöglicht 

eine zuverlässige und kontinuierliche Energieversorgung. Allerdings sind die sehr hohen Investitions-

kosten für Bohrverfahren und Infrastruktur eine wesentliche Herausforderung. Zudem sind nicht 

überall geeignete geologische Bedingungen vorhanden, was die tatsächliche Nutzung des geother-

mischen Potenzials einschränkt. Die technische Komplexität der Anlagen erfordert zudem speziali-

sierte Technologien. Weitere Herausforderungen sind mögliche geologische Auswirkungen wie Erd-

beben und Umweltauswirkungen durch das Management und die Wiedereinspeisung von abgekühl-

tem Wasser in den Untergrund. 

Trotz dieser Herausforderungen stellt Tiefengeothermie in Regionen mit einer hohen Wärmever-

brauchsdichte eine vielversprechende Option für eine nachhaltige Energieversorgung dar, insbeson-

dere in Regionen mit geeigneten geologischen Bedingungen. Technische Fortschritte, wie verbes-

serte Bohrtechniken könnten dazu beitragen, diese Hürden zu überwinden und die Nutzung dieser 

umweltfreundlichen Energiequelle weiter auszubauen. 

2.10.1.6 Grundwasser  

Eine Grundwasser-Wärmepumpe bietet einen mindestens ebenso hohen Wirkungsgrad wie eine Erd-

wärmepumpe, da Grundwasser auch im Winter Temperaturen von 8 bis 10 °C aufweist. Zur Nutzung 

von Grundwasser werden zwei Brunnen benötigt: ein Förderbrunnen, durch den das Wasser entnom-

men wird, und ein Schluckbrunnen, durch den das Wasser wieder in den Boden zurückgeführt wird, 

wobei unbedingt sichergestellt werden muss, dass die Wasserqualität nicht gemindert wird und ent-

sprechende Genehmigungen vorliegen. 

Die Bohrtiefe für Förder- und Schluckbrunnen kann bis zu 50 Meter betragen. Idealerweise sollten 

die Fördertiefen zwischen 10 und 20 Meter liegen, da die Betriebskosten der Wasserpumpen mit 

zunehmender Tiefe steigen. Die erforderliche Förderrate liegt bei etwa 1 Liter pro Sekunde für eine 

Heizleistung von 15 kW, daher muss die Wassermenge ausreichend sein. 



    
 

   

  

Kommunale Wärmeplanung der Stadt Overath Seite 40 von 139 

 

 

Grundwasser-Wärmepumpen erreichen laut Erfahrung der Verbraucherzentralen eine Jahresarbeits-

zahl (JAZ) von bis zu 5, was sie besonders wirtschaftlich macht. Die konstante Temperatur des Grund-

wassers und die geringeren Wärmeübertrager-Verluste im Vergleich zu Erdwärmepumpen tragen zu 

diesem hohen Wirkungsgrad bei. Wirtschaftlich vorteilhaft sind Grundwasser-Wärmepumpen häufig 

ab einer Heizleistung von 10 Kilowatt, wodurch sie sich besonders für Mehrfamilienhäuser und Alt-

bauten eignen. 

2.10.1.7 See- und Flusswasserwärme  

Die Nutzung von See- und Flusswasserwärme zur Energiegewinnung ist eine Form der oberflächen-

nahen Geothermie, die auf natürliche Gewässer als Wärmequelle zurückgreift. Dabei wird die kon-

stante Temperatur des Wassers genutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen, insbesondere in der 

Nähe von Seen, Flüssen oder küstennahen Gebieten. Die Technologie basiert auf einem Wärmeüber-

trager im Gewässer, durch den Wasser strömt und dabei seine Wärmeenergie auf ein integriertes 

Kältemittel überträgt. Das Kältemittel wird  dann zur Wärmepumpe transportiert, die die Wärme 

durch Verdichtung und Kondensation auf ein höheres Temperaturniveau bringt. Diese Wärme kann 

direkt für Heiz- oder Kühlzwecke genutzt werden. Das abgekühlte Wasser wird anschließend zurück 

ins Gewässer geleitet, wobei darauf geachtet wird, die ökologische Balance des Gewässers zu erhal-

ten. Die Nutzung von See- und Flusswasser zur Wärmeerzeugung ist umweltfreundlich und bietet 

eine konstante, zuverlässige Energiequelle, jedoch erfordert sie spezifische technische Anpassungen 

und Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie Genehmigungen für den Betrieb. 

2.10.2 Feste Biomasse & Holz  

Die Nutzung fester Biomasse, speziell Holz, als Wärmequelle ist eine bewährte Methode zur Erzeu-

gung von Wärmeenergie in Wohnhäusern und Industrieanlagen. Biomasse umfasst Holz in Form von 

Scheitholz, Holzpellets oder Hackschnitzeln sowie andere organische Materialien wie Stroh oder bi-

ologisch abbaubare Abfälle. Diese Biomasse wird in speziellen Kesseln oder Öfen verbrannt, um 

Wärme zu erzeugen. Moderne Heizsysteme nutzen Pelletkessel oder -öfen, die automatisch Holzpel-

lets zuführen und eine kontinuierliche Wärmeversorgung sicherstellen. Die Verbrennung erfolgt un-

ter kontrollierten Bedingungen, um eine effiziente Verbrennung und minimale Emissionen zu ge-

währleisten. Biomasse ist weitgehend CO2-neutral, da das bei der Verbrennung freigesetzte CO2 zu-

vor während des Wachstums der Biomasse aus der Atmosphäre aufgenommen wurde. Diese Eigen-

schaft trägt zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen bei. 

Biomasseheizungen finden Anwendung in Einzelhäusern, Wohnanlagen, landwirtschaftlichen Betrie-

ben und Industrieanlagen für die Raumheizung und Warmwasserbereitung. Sie ist eine erneuerbare 

Energiequelle, solange die Wälder nachhaltig bewirtschaftet und die Bäume nachgepflanzt werden. 

Herausforderungen umfassen die Beschaffung von qualitativ hochwertiger Biomasse, die logistische 

Organisation der Brennstofflieferung und die Einhaltung von Umweltstandards für die Verbrennung. 

Die Nutzung fester Biomasse, besonders Holz, bietet eine kostengünstige, umweltfreundliche und 

nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen und spielt eine wichtige Rolle in der dezentralen 

Energieversorgung. 

2.10.3 Solare Energiequellen  

Die Nutzung solarer Energie spielt eine entscheidende Rolle in der Energie- und Wärmewende, da 

sie eine nachhaltige und erneuerbare Energiequelle darstellt. Photovoltaik (PV) wandelt Sonnenlicht 
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direkt in elektrische Energie um. Sie ist unerschöpflich, lokal verfügbar, reduziert fossile Brennstoffe 

und Treibhausgasemissionen. PV und Solarthermie bieten Potenzial für eine breitere Anwendung. 

Herausforderungen sind die intermittierende Verfügbarkeit , Flächenbedarf für PV-Anlagen und Effi-

zienz in kälteren Klimazonen. Aufgrund der Volatilität von Solarenergie sind Speichermöglichkeiten 

und Netzintegration wichtig. Regierungen fördern die Nutzung durch finanzielle Anreize, Netzein-

speisevergütungen und Vorschriften zur Gebäudeeffizienz. Solarenergie ist eine Schlüsselkompo-

nente für die Energie- und Wärmewende, liefert saubere Energie, reduziert Umweltbelastungen und 

trägt zur Energiesicherheit bei. 

2.10.3.1 Solarenergie auf Dächern und Fassaden  

Die Nutzung solarer Energie auf Dächern und Fassaden ist eine effektive Methode zur direkten Um-

wandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie oder Wärme für Gebäude. Auf Dächern werden 

Photovoltaikanlagen installiert, bestehend aus Solarzellen, die Sonnenlicht absorbieren und durch 

den photovoltaischen Effekt in Gleichstrom umwandeln. Ein Wechselrichter wandelt diesen in nutz-

baren Wechselstrom um, der entweder im Gebäude verwendet oder ins öffentliche Netz eingespeist 

wird. Dächer bieten ausreichend Fläche für die Installation von PV-Modulen, optimiert für maximale 

Sonneneinstrahlung.  

PV-Module können auch auf Fassaden installiert werden, um zusätzliche Flächen zur Stromerzeu-

gung zu nutzen. Diese Integration erfordert spezielle Befestigungssysteme und berücksichtigt ästhe-

tische Aspekte, um das architektonische Design zu bewahren. Solarthermische Anlagen nutzen eben-

falls häufig Dächer zur Erzeugung von Wärme. Kollektoren absorbieren Sonnenstrahlen und wandeln 

sie in Wärme um, die für Warmwasser oder Heizungsunterstützung genutzt wird. Die Kombination 

von PV-Anlagen auf Dächern und Fassaden ermöglicht energieautarke Gebäude, die ihren eigenen 

Strom erzeugen und Heizungsbedürfnisse durch Solarenergie decken. 

2.10.3.2 Photovoltaik -Thermische -Systeme (PVT) 

Die PVT-Technik kombiniert die Vorteile von PV und Solarthermie in einer Anlage. PV-Zellen auf der 

Vorderseite wandeln Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um. Gleichzeitig nutzen sie die er-

zeugte Wärme über Wärmeübertrager auf der Rückseite, um Wasser zu erwärmen oder Heizungs-

anlagen zu unterstützen. Herausforderungen bestehen in den Kosten im Vergleich zu separaten An-

lagen und der spezifischeren Planung. Obwohl die Gesamteffizienz der Module in der Regel gut ab-

schneidet, sind die Effizienzen einzeln betrachtet oft schlechter als spezialisierte PV- oder Solarther-

mieanlagen.  

Kombinierte Anlagen eignen sich daher insbesondere für Gebäude, bei denen sowohl eine Eigennut-

zung von Wärme als auch von Strom im bereitgestellten Umfang möglich ist. Fortschritte und Kos-

tenreduktionen könnten die Verbreitung der PVT-Technik weiter fördern und ihre Wirtschaftlichkeit 

verbessern. 

2.10.3.3 Solarthermie -Freiflächenanlage  

Solarthermie-Freiflächenanlagen nutzen große offene Flächen zur direkten Gewinnung von Sonnen-

energie. Sie bestehen aus Solarkollektoren mit einem Absorber, der Sonnenlicht in Wärme umwan-

delt, und einem Rohrsystem für ein Wärmeträgermedium. Dieses transportiert die Wärme zu einem 
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Wärmeübertrager, der sie entweder in einem Wärmespeicher speichert oder direkt ins Heizungssys-

tem leitet. Solche Anlagen werden für industrielle Prozesswärme, Raumheizung in großen Gebäuden 

und Warmwasserbereitung genutzt. Auch als Quelle für Wärmenetze können Solarthermie-Freiflä-

chenanlagen dienen. Sie sind effizient und reduzieren den Energiebedarf aus fossilen Brennstoffen. 

Flächenanforderungen und die saisonale Variabilität der Sonneneinstrahlung stellen Herausforde-

rungen dar. Durch staatliche Förderungen und Netzeinspeisevergütungen sind sie wirtschaftlich at-

traktiv. Solarthermie-Freiflächenanlagen sind eine nachhaltige Lösung zur Wärmeerzeugung, die zur 

Reduktion von CO2-Emissionen und zur Energiewende beitragen können. 

2.10.3.4 PV-Freiflächenanlage  

Photovoltaik-Freiflächenanlagen nutzen große offene Flächen zur direkten Umwandlung von Son-

nenlicht in elektrische Energie. Sie bestehen aus Solarzellen, die in Arrays (=Feldern) aufgestellt sind, 

um maximale Sonnenenergie zu absorbieren und in Strom umzuwandeln. PV-Module bestehen aus 

vielen Solarzellen, die aus Silizium oder anderen Halbleitermaterialien bestehen. Diese Zellen wan-

deln Sonnenlicht durch den photovoltaischen Effekt direkt in Gleichstrom um. Auf Freiflächen werden 

die PV-Module auf speziellen Montagesystemen installiert, die eine optimale Ausrichtung zur Sonne 

gewährleisten. Diese können feste, geneigte oder nachgeführte Systeme umfassen, um die Sonnen-

einstrahlung über den Tag hinweg zu maximieren. Der erzeugte Gleichstrom wird durch Wechsel-

richter in Wechselstrom umgewandelt, der entweder für den Eigenbedarf genutzt oder ins öffentliche 

Stromnetz eingespeist wird. PV-Freiflächenanlagen können eine große Menge an elektrischer Ener-

gie erzeugen und zur Stromversorgung von Industrieanlagen, Gemeinden oder als Teil des öffentli-

chen Stromnetzes beitragen. Durch die effiziente Nutzung der Sonnenenergie leisten sie einen wich-

tigen Beitrag zur Reduzierung von CO◘-Emissionen und zur Verringerung der Abhängigkeit von fos-

silen Brennstoffen. Herausforderungen umfassen die Notwendigkeit großer Flächen für die Installa-

tion, die Entwicklung von Standorten und gegebenenfalls die Integration in bestehende landwirt-

schaftliche oder ökologische Systeme. Die Integration solcher Anlagen erfordert sorgfältige Planung 

und Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialverträglichkeit. Kostenreduktionen und staatliche Un-

terstützung durch Förderprogramme und Einspeisevergütungen können die Wirtschaftlichkeit ver-

bessern. Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind eine nachhaltige Lösung zur Erzeugung von sauberem 

Strom, die zur Energiewende beiträgt und erhebliches Potenzial für zukünftige Entwicklungen bietet. 

2.10.4 Abwasserwärmenutzung  

Abwasser bietet aufgrund seiner konstanten Temperaturen ein großes Potenzial zur Wärmegewin-

nung. Besonders in den Wintermonaten bleibt die Wassertemperatur oft über 10 Grad Celsius, was 

es zu einer geeigneten Quelle für Wärme macht. Um diese Wärme zu nutzen, wird sie mittels eines 

Wärmetauschers aus dem Abwasser entzogen. Der Wärmetauscher überträgt die Wärme auf ein Käl-

temittel, welches durch eine Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau gebracht wird, um sie 

für Heizsysteme oder andere Wärmebedarfe nutzbar zu machen. 

Die Wärme kann sowohl im Kanalnetz vor der Kläranlage als auch hinter der Kläranlage entnommen 

werden. Vor der Kläranlage ist es wichtig zu beachten, dass die Temperaturdifferenz am Kläranlagen-

einlauf nicht zu hoch sein darf, da dies die Klärprozesse beeinträchtigen könnte. Hinter der Kläranlage 

bietet sich die Wärmenutzung besonders gut an, da hier häufig größere Temperaturspreizungen 
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möglich sind. Diese Nutzung hängt jedoch davon ab, wohin der Kläranlagenabfluss eingeleitet wird, 

da der Abfluss je nach Standort unterschiedliche Temperaturen aufweisen kann. 

2.10.5 Biogas 

Biogas entsteht durch die anaerobe Vergärung organischer Materialien wie Biomasse, landwirt-

schaftliche Reststoffe oder organische Abfälle. Dieser Prozess erfolgt in geschlossenen Fermentern, 

in denen Mikroorganismen die Materialien zersetzen, wobei Methan (CH4) und Kohlendioxid (CO2) 

als Hauptbestandteile des entstehenden Biogases produziert werden.  

Das Biogas wird nach der Fermentation aufbereitet, um Verunreinigungen wie Wasserstoffsulfid und 

Feuchtigkeit zu entfernen. Anschließend kann es zur Erzeugung von Wärme und Strom verwendet 

werden. Dies geschieht entweder durch die Verbrennung des Biogases in Blockheizkraftwerken 

(BHKW), die gleichzeitig Strom und Wärme produzieren, oder durch seine Nutzung in Gasturbinen 

oder Brennstoffzellen zur ausschließlichen Stromerzeugung. Biogas findet vor allem in der dezentra-

len Energieversorgung Anwendung, besonders auf Bauernhöfen und in ländlichen Gemeinden. Es 

kann auch in größeren Anlagen aus städtischen und industriellen Abfällen gewonnen werden. Die 

Nutzung von Biogas ist ökologisch vorteilhaft, da es eine erneuerbare Energiequelle darstellt und zur 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen beiträgt. Es unterstützt zudem die regionale Energiever-

sorgung und fördert die Kreislaufwirtschaft, indem es organische Abfälle effizient verwertet. 

Darüber hinaus kann aufbereitetes Biogas zu Biomethan veredelt und in das öffentliche Gasnetz ein-

gespeist werden. Dadurch wird eine dezentrale Nutzung an beliebigen Entnahmepunkten möglich, 

etwa zur Wärmeversorgung in Haushalten oder zur Stromerzeugung in Heizkraftwerken. Alternativ 

kann aus Biogas auch biogenes Flüssiggas (Bio-LPG) gewonnen werden, das in bestehenden Flüssig-

gasanlagen ohne technische Umrüstung eingesetzt werden kann. 

Herausforderungen der Biogasnutzung umfassen die Verfügbarkeit geeigneter Substrate für die Fer-

mentation, die Optimierung der Biogasproduktionsprozesse und die Sicherstellung einer stabilen 

und effizienten Betriebsführung der Anlagen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und technolo-

gische Innovationen in der Biogastechnologie sind entscheidend, um die Effizienz zu steigern und 

die Wirtschaftlichkeit dieser nachhaltigen Energiequelle zu verbessern. Darüber hinaus ist die Menge 

an biogenen Reststoffen und Energiepflanzen begrenzt, wodurch die Verfügbarkeit von Biogas na-

türlichen Grenzen unterliegt. Aufgrund der Konkurrenz zu anderen Nutzungen - etwa in der Land-

wirtschaft, bei der stofflichen Verwertung oder der Herstellung von Biokraftstoffen ð kann Biogas das 

fossile Erdgas perspektivisch nicht flächendeckend ersetzen, sondern nur in ausgewählten Anwen-

dungsfeldern als klimafreundliche Ergänzung dienen. 

2.10.6 Abwärme aus der Industrie  

Industrieabwärme entsteht als Nebenprodukt industrieller Prozesse wie Verbrennung, Schmelzen 

oder chemische Reaktionen in Fabriken und Produktionsstätten. Diese Wärme wird üblicherweise als 

Abfall betrachtet, kann jedoch effizient genutzt werden, um Heizungs- und Kühlungsbedarfe zu de-

cken oder zur Stromerzeugung beizutragen. 

Die Nutzung von Industrieabwärme beginnt mit der effizienten Erfassung mithilfe von Wärmeüber-

tragern oder anderen Technologien, die die Wärme aus Abgasen oder Abwässern extrahieren. An-
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schließend wird die gewonnene Abwärme durch Rohrleitungen oder andere Kanäle zu einem Spei-

cher- oder Nutzungsort transportiert. Abhängig von ihrer Temperatur und Menge kann die Abwärme 

entweder direkt genutzt oder zur späteren Verwendung gespeichert werden. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Nutzung von Industrieabwärme: 

Á Direkte Beheizung von Gebäuden oder industriellen Prozessen. 

Á Verwendung zur Kühlung von Räumen oder Prozessen, besonders bei niedrigeren Tempera-

turen. 

Á Einsetzen in Dampfturbinen oder thermischen Kraftwerken zur Stromerzeugung. 

Á Direkte Verwendung in industriellen Prozessen zur Aufrechterhaltung oder Erhöhung der be-

nötigten Temperaturen. 

Die Vorteile der Nutzung von Industrieabwärme liegen in ihrer hohen Effizienz, da sie eine bereits 

vorhandene und oft ungenutzte Energiequelle nutzt. Dadurch können Energiekosten gesenkt und 

gleichzeitig die CO2-Emissionen reduziert werden, da weniger primäre Energiequellen benötigt wer-

den. 

Herausforderungen bei der Nutzung von Industrieabwärme umfassen die technische Integration in 

bestehende Produktionsanlagen, die Auswahl geeigneter Wärmeübertragertechnologien und die 

Notwendigkeit einer effizienten Wärmeübertragung und -nutzung. Eine sorgfältige Planung und 

technologische Innovationen sind entscheidend, um das volle Potenzial der industriellen Abwärme 

auszuschöpfen und die Umweltbelastung zu minimieren. 

2.10.7 Müllverbrennung  

Die Nutzung der Abwärme aus Müllverbrennungsprozessen ist eine wichtige Methode, um Energie 

aus Abfallprodukten zu gewinnen. In Müllverbrennungsanlagen werden Abfälle unter kontrollierten 

Bedingungen verbrannt, wobei hohe Temperaturen entstehen und Wärme freigesetzt wird. Diese 

Wärme wird in Form von heißem Gas oder Dampf erzeugt und kann vielseitig genutzt werden. 

Die Hauptanwendungen der Abwärmenutzung sind die direkte Beheizung von Gebäuden oder in-

dustriellen Prozessen sowie die Bereitstellung von Prozesswärme. Weiterhin wird die erzeugte 

Wärme oft zur Erzeugung von Dampf verwendet, der eine Dampfturbine antreibt, die wiederum an 

einen Generator gekoppelt ist und elektrischen Strom erzeugt. Dieser Strom kann entweder vor Ort 

verwendet oder ins Stromnetz eingespeist werden. Die Nutzung der Abwärme aus Müllverbren-

nungsprozessen trägt zur Effizienzsteigerung bei, da sie zusätzliche Energie aus einem ansonsten 

entsorgten Abfallprodukt gewinnt. Dies hilft, die Umweltbelastung zu verringern und fördert eine 

nachhaltigere Abfallwirtschaft, da weniger fossile Brennstoffe zur Energieerzeugung benötigt wer-

den. 

Herausforderungen bei der Nutzung der Abwärme aus Müllverbrennungsprozessen umfassen die 

effiziente Wärmeübertragung und -nutzung sowie die technische Integration in bestehende Indust-

rieanlagen. Durch fortschrittliche Technologien und eine optimierte Betriebsführung können diese 

Herausforderungen gemeistert werden, um die Potenziale der Abwärmenutzung voll auszuschöpfen 

und die Umweltvorteile weiter zu maximieren. 
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2.10.8 Hybridsysteme  

Eine Hybridheizung kombiniert verschiedene Heiztechnologien, um die Vorteile der jeweiligen Sys-

teme zu nutzen. Das BAFA fördert Gas-Hybridheizungen, bei denen ein effizienter Gas-Brennwert-

kessel mit einem erneuerbaren Wärmeerzeuger kombiniert wird. Der erneuerbare Wärmeerzeuger 

muss dabei mindestens 25 % der Heizlast des Gebäudes übernehmen, um die Förderung zu erhalten. 

In einem Hybridheizsystem kann eine Wärmepumpe die Rolle einer Ergänzung zum Gaskessel über-

nehmen. Dies ermöglicht eine geringere Leistung der Wärmepumpe im Vergleich zu einer reinen 

Wärmepumpen-Heizung, was die Kosten senkt und eine sinnvolle Übergangslösung darstellen kann. 

Dies ist besonders relevant, wenn derzeit keine Dämmung oder kein Austausch der Heizkörper mög-

lich ist, um die Effizienz einer reinen Wärmepumpen-Heizung zu gewährleisten. Abbildung 17 ver-

anschaulicht, wie die Wärmeanforderungen im Jahresverlauf variieren und wie ein Hybridheizsystem 

diese Anforderungen durch die Kombination von Gas- und Wärmepumpentechnologie effizient ab-

decken kann. 

Gas-Hybridheizungen haben den Vorteil, dass sie geringere CO2-Emissionen verursachen als reine 

Gasheizungen und stellen damit eine kostengünstige Übergangslösung auf dem Weg zu einer Heiz-

lösung dar, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden kann. 

Die Umrüstung von Gas- oder Ölkesseln auf Wärmepumpen stellt besonders in alten Mehrfamilien-

häusern eine große Herausforderung dar. Die hohen Vorlauftemperaturen solcher Systeme können 

die Effizienz der Wärmepumpe erheblich verringern. Zudem sind umfassende Sanierungen erforder-

lich, die mehrere Mieter oder Eigentümer betreffen. Hinzu kommt, dass in Eigentümergemeinschaf-

ten ein entsprechender Beschluss gefasst werden muss. Auch der begrenzte Platz für Außeneinheiten 

und die problematischen Schallgrenzwerte bei geringen Abständen zu Nachbargebäuden können 

zusätzliche Hürden darstellen. 

Eine praktikable Lösung könnte eine Hybridheizung aus Wärmepumpe und fossiler Heizung zur Spit-

zenlastabdeckung sein, die gemäß dem GEG zulässig ist. Nach § 71 des GEG muss die Wärmepumpe 

dabei mindestens 30 % der Heizlast übernehmen. Dies reduziert die Herausforderungen im Vergleich 

zu reinen Wªrmepumpensystemen erheblich. Auch wenn der Nachteil in der ădoppeltenò Anlagen-

technik liegt, ist die Integration solcher Systeme in bestehende Gebäude deutlich einfacher als bei 

einer reinen Wärmepumpe. Darüber hinaus bietet sich der Vorteil, dass ein Gasnetz, wenn kein Wär-

menetz vorhanden ist, oft schneller und einfacher nutzbar ist. 
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Abbildung 17: Typische Wärme-Jahresdauerlinie von Haushalten für ein Hybridsystem [8] 

2.10.9 Wasserstoff  

Die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger in der Wärmeversorgung bringt sowohl Herausfor-

derungen als auch Vorteile mit sich. In der Diskussion um den Einsatz von Wasserstoff in der Wär-

meversorgung ist zu beachten, dass es verschiedene Arten von Wasserstoff gibt, die sich stark in 

ihrer Klimabilanz unterscheiden. Grauer und blauer Wasserstoff werden aus Erdgas gewonnen. Wäh-

rend bei der Herstellung von grauem Wasserstoff große Mengen CO2 freigesetzt werden, wird beim 

blauen Wasserstoff versucht, diese Emissionen durch Abscheidung und Speicherung zu verringern. 

Dennoch ist auch blauer Wasserstoff nicht vollständig klimaneutral. 

Demgegenüber steht grüner Wasserstoff, der mithilfe von erneuerbaren Energien wie Wind- oder 

Solarstrom durch Elektrolyse hergestellt wird. Diese Form ist klimafreundlich, da bei der Herstellung 

keine CO2-Emissionen entstehen. Wird grüner Wasserstoff in der Wärmeversorgung eingesetzt, kann 

der CO2-Ausstoß deutlich reduziert werden. Bei seiner Verbrennung entstehen keine weiteren Treib-

hausgase, sondern lediglich Wasser, das durch die Reaktion mit Sauerstoff wieder gebildet wird. 

Die Nutzung bestehender Erdgasnetzinfrastrukturen kann die Verteilungs- und Nutzungskosten sen-

ken. Wasserstoff ist vielseitig einsetzbar, beginnend bei der Verbrennung in Heizkesseln bis zur Nut-

zung in Brennstoffzellen für Wärme und Strom.  

Die größten Herausforderungen bestehen aktuell in der Verfügbarkeit und den Herstellungskosten, 

da die Elektrolyse zur Wasserstoffproduktion derzeit teurer ist als die Herstellung fossiler Brennstoffe. 

Ein Grund liegt insbesondere im vergleichsweisen geringen Wirkungsgrad der Elektrolyse. Darüber 

hinaus erfordert das Gas zudem spezielle Lager- und Transportinfrastrukturen aufgrund seiner ge-

ringen Energiedichte. Die Integration in die bestehende Erdgasnetzinfrastruktur wird begrenzt durch 

Materialeigenschaften und Korrosionsprobleme, die angepasst werden müssen. 
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Die Fortschritte in der Wasserstofftechnologie und die Senkung der Produktionskosten sind ent-

scheidend für eine breitere Anwendung und Integration in die Energiesysteme der Zukunft. Ob Was-

serstoff die kosteneffizienteste Wärmeversorgung und für die Versorgung im Bereich der Gebäude-

wärme ausreichend verfügbar sein wird, ist nach heutiger Sicht ungewiss, weshalb der Fokus zunächst 

häufig auf andere Technologien gesetzt wird. 

2.10.10 Windkraftanlagen  

Windenergieanlagen nutzen die kinetische Energie des Windes, um über Rotorblätter mechanische 

Energie zu erzeugen, die dann durch einen Generator in elektrische Energie umgewandelt wird. Diese 

Technologie spielt eine zentrale Rolle in der erneuerbaren Energieerzeugung und trägt zur Reduzie-

rung von CO2-Emissionen bei. 

In Bezug auf die Wärmeversorgung ist Windenergie relevant, da sie grünen Strom erzeugt, der für 

den Betrieb von Wärmepumpen genutzt werden kann. Wärmepumpen nutzen elektrische Energie, 

um Wärme aus der Umgebungsluft, dem Grundwasser oder dem Erdreich zu entziehen und für Hei-

zungszwecke zu nutzen. Durch die Nutzung grüner Energien wie Windenergie zur Stromerzeugung 

können strombasierte Wärmequellen noch effizienter betrieben werden. Zudem kann der Bedarf an 

fossilen Brennstoffen reduziert und die Wärmeversorgung nachhaltig gesichert werden. 

2.11 Wärmenetze  

2.11.1 Allgemeines  

Wärmenetze sind komplexe Infrastrukturen, die dazu dienen, Wärmeenergie von zentralen oder de-

zentralen Erzeugungsanlagen zu Verbrauchsstellen zu transportieren. Diese komplexen Infrastruktu-

ren bestehen aus einem System von Rohrleitungen, die Wärme von Heizkraftwerken, Biomasseanla-

gen, Solarthermieanlagen oder anderen Wärmequellen zu Wohngebäuden, Gewerbegebieten und 

industriellen Prozessen bringen.  

Die Funktionsweise eines Wärmenetzes umfasst mehrere Schlüsselkomponenten. Die Wärmeerzeu-

gungsanlagen erzeugen die Wärme, die dann über Wärmeübertrager in das Verteilnetz eingespeist 

wird. Von dort aus wird die Wärme zu den Verbrauchsstellen transportiert, wo sie für Heizung, Warm-

wasserbereitung und industrielle Prozesse genutzt wird. Wärmenetze können je nach Größe und 

Reichweite unterschiedliche Formen annehmen. Fernwärmenetze sind großflächige Netzwerke, die 

über weite Entfernungen viele Gebäude versorgen, während Nahwärmenetze kleiner sind und oft 

eine Nachbarschaft oder Wohnsiedlungen bedienen. Es ist jedoch zu beachten, dass Nahwärme- und 

Fernwärmenetze rechtlich gleichbehandelt werden. Dezentrale Lösungen wie Blockheizkraftwerke 

(BHKW) versorgen einzelne Gebäude oder Cluster von Gebäuden direkt vor Ort.  

Die Vorteile von Wärmenetzen liegen in ihrer Energieeffizienz durch die Nutzung zentraler Erzeu-

gungsanlagen mit hohen Effizienzgraden und in ihrer Flexibilität bei der Auswahl der Energiequellen. 

Durch die Integration erneuerbarer Energien und die Nutzung von Abwärme tragen Wärmenetze zur 

Reduzierung von CO2-Emissionen und zur Sicherstellung einer zuverlässigen Wärmeversorgung bei. 

Dennoch gibt es auch Herausforderungen, darunter die hohen Investitionskosten für den Aufbau 

und die Erweiterung der Infrastruktur sowie technische und regulatorische Komplexitäten. Die kon-

tinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung der Wärmenetze ist entscheidend, um ihre Rolle in 

einer nachhaltigen Energieversorgung zu stärken und ihre Effizienz weiter zu steigern. 
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2.11.2 Wärmenetzgenerationen  

Die Entwicklung der Wärmenetze lässt sich in vier Generationen unterteilen, die jeweils verschiedene 

technologische und konzeptionelle Fortschritte widerspiegeln. Jede Generation baut auf den Erfah-

rungen und Fortschritten der vorherigen auf und treibt die Entwicklung hin zu nachhaltigeren und 

effizienteren Wärmeversorgungssystemen voran. 

Á Die erste Generation, vor den 1950er Jahren, umfasste einfache Dampf- oder Heißwassersys-

teme, den hauptsächlich industriellen Prozessen oder öffentliche Einrichtungen versorgten, 

aber oft ineffizient waren.  

Á In den 1950er bis 1970er Jahren entwickelte sich die zweite Generation mit zentralisierten 

Fernwärmesystemen auf Basis von Hochtemperaturwasser. Diese Netze wurden erweitert, um 

eine größere Anzahl von Haushalten und Gewerbegebäuden zu versorgen und waren effizi-

enter als ihre Vorgänger.  

Á Die dritte Generation, von den 1970er bis 1990er Jahren, führte die Nutzung von Kraft-

Wärme-Kopplung (KWK) ein, wodurch gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt wurden. Diese 

Systeme integrierten zunehmend erneuerbare Energien wie Biomasse und Müll, um die Um-

weltbelastung zu verringern.  

Á Ab den 1990er Jahren begann die vierte Generation, die verstärkt auf erneuerbare Energien 

und die Nutzung von Abwärmequellen setzte. Niedertemperatur - und Nahwärmesysteme 

wurden entwickelt, um besonders effizient in städtischen Gebieten eingesetzt zu werden, und 

neue Technologien wie Wärmepumpen und Solarenergie kamen vermehrt zum Einsatz.  

2.11.3 Wärmenetzarten  

2.11.3.1 Kalte Netze  

Kalte Netze arbeiten mit niedrigen Systemtemperaturen zwischen 6 °C und 25 °C und nutzen ver-

schiedene Wärmequellen wie Erdwärme, Eisspeicher, Abwärme und Grundwasser. Im Gegensatz zu 

konventionellen Wärmenetzen wird hier meist auf eine zentrale Wärmeerzeugung verzichtet, statt-

dessen erzeugen dezentrale Wärmepumpen in den angeschlossenen Gebäuden die notwendige Vor-

lauftemperatur für Heizung und Warmwasser. 

Dieses System bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Durch die niedrigen Systemtemperaturen ist eine 

Rohrdämmung nicht nötig, was die Baukosten erheblich senkt. Trotz fehlender Dämmung entstehen 

kaum Wärmeverluste, im Gegenteil, es kann sogar Energie aus der Umgebung gewonnen werden. 

Durch den Einsatz von Wärmepumpen in den Gebäuden ist auch die Naturkühlung im Sommer eine 

Option. Allerdings ist bei der Installation mehr Platz in den Gebäuden nötig, da die Wärmepumpen 

individuell gewartet und betrieben werden  müssen. Zu den Nachteilen gehört auch, dass nicht alle 

sekundärseitigen Systemtemperaturen möglich sind, die Investitionskosten linear mit der Anzahl der 

Gebäude steigen und ein großes Netzvolumen sowie die Verwendung von Glykol erforderlich sind. 

2.11.3.2 Mittelwarme Netze (LowEx -Netze)  

Mittelwarme oder LowEx-Netze sind Wärmenetze, die mit niedrigen bis mittleren Temperaturen zwi-

schen 25 °C und 70 °C betrieben werden. Diese Netze minimieren Exergieverluste, also Verluste von 

nutzbarer Energie, indem sie die Temperaturunterschiede zwischen den Wärmequellen und dem 

Wärmebedarf senken. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energiequellen und Ab-

wärme, die häufig bei niedrigeren Temperaturen zur Verfügung steht. 
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LowEx-Netze ermöglichen eine flexible Nutzung verschiedener erneuerbarer Wärmequellen wie So-

larthermie, Geothermie und industrieller Abwärme. Durch die geringere Vorlauftemperatur sinken 

die Wärmeverluste im Netz, was die Energieeffizienz des Gesamtsystems erhöht. Gebäude, die an ein 

LowEx-Netz angeschlossen sind, benötigen jedoch ebenfalls Niedertemperatur-Heizsysteme, wie 

Flächenheizungen oder entsprechend dimensionierte Heizflächen, um den Wärmebedarf decken zu 

können. Für Gebäude mit höherem Temperaturbedarf lassen sich LowEx-Netze auch gut mit dezent-

ralen Wärmepumpen kombinieren. 
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2.12 Wirtschaftlichkeitsgrundlagen  

2.12.1 Preisentwicklung der Energieträger  

Abbildung 18 zeigt die prognostizierte Preisentwicklung verschiedener Energiequellen von 2021 bis 

2040 in Euro pro Megawattstunde auf Basis von [13]. Dabei handelt es sich um den Großhandelspreis 

ohne die staatlich induzierten Preisbestandteile (Steuern, Umlagen etc.). 

Die meisten Preise unterliegen leichten Preissteigerungen. Nur die klimaneutralen Energien unterlie-

gen prognostizierten Preisdegressionen. Dies betrifft sowohl die elektrische Energie, sowie die grü-

nen Gase (grüner Wasserstoff und grünes Methan). 

 

Abbildung 18: Preisentwicklung der Energieträger [13] 

2.12.2 Wirtschaftlichkeit von Heizungssystemen  

Abbildung 19 zeigt eine Förderübersicht des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

zur Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM). Diese Übersicht enthält 

detaillierte Informationen zu verschiedenen Einzelmaßnahmen und den dazugehörigen Förderkon-

ditionen, mit denen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden unterstützt 
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werden können. Die Tabelle ist in mehrere Spalten unterteilt, die die spezifischen Maßnahmen, die 

Fördersätze und zusätzliche Boni darstellen. 

Zu den Einzelmaßnahmen unter der Durchführung durch das BAFA gehören unter anderem Maß-

nahmen an der Gebäudehülle mit einem Grundfördersatz von 15 % und einem zusätzlichen indivi-

duellem Sanierungsfahrplan-Bonus (iSFP) von 5 %. Auch Anlagentechnik (außer Heizung) wird mit 

einem Grundfördersatz von 15 % und einem iSFP-Bonus von 5 % gefördert. Für beide Maßnahmen 

beträgt die Förderung für Fachplanung und Baubegleitung 50 %. 

Es gibt verschiedene Maßnahmen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik) die gefördert werden. 

Dazu gehören solarthermische Anlagen, Biomasseheizungen, elektrisch angetriebene Wärmepum-

pen, Brennstoffzellenheizungen, wasserstofffähige Heizungen sowie innovative Heizungstechnik auf 

Basis erneuerbarer Energien. Diese Maßnahmen haben einen Grundfördersatz von jeweils 30 %. Zu-

sätzlich gibt es Boni wie den Klimageschwindigkeits-Bonus (maximal 20 %), den Einkommens-Bonus 

(30 %) und eine Förderung für Fachplanung und Baubegleitung (50 %). Für elektrisch angetriebene 

Wärmepumpen wird zudem ein Effizienz-Bonus von 5 % gewährt. 

Weitere Maßnahmen umfassen die Errichtung, den Umbau oder die Erweiterung eines Gebäudenet-

zes sowie den Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz, jeweils mit einem Grundfördersatz von 

30 %, einem Einkommens-Bonus von 30 % und einer Förderung für Fachplanung und Baubegleitung 

von 50 %. 

Die Heizungsoptimierung wird ebenfalls gefördert, mit einem Grundfördersatz von 15 % und einem 

iSFP-Bonus von 5 %, sowie einer Förderung für Fachplanung und Baubegleitung von 50 %. Maßnah-

men zur Verbesserung der Anlageneffizienz und Maßnahmen zur Emissionsminderung von Bio-

masseheizungen werden mit einem Grundfördersatz von 15 bzw. 50 % gefördert, ebenfalls jeweils 

mit einem iSFP-Bonus von 5 % und einer Förderung für Fachplanung und Baubegleitung von 50 %. 

  

Abbildung 19: BEG Förderung [14] 
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2.12.3 Wirtschaftlichkeit von Sanierung  

Die Sanierungsmodellierung befasst sich mit verschiedenen Sanierungsszenarien für Gebäude, um 

deren Energieeffizienz zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen zu bewerten. Die 

Baualtersklassen umfassen Zeiträume von vor 1900 bis zurzeit ab 2016.  

Das Modernisierungspotenzial der Gebäude wird teilweise aus Immobilienportalen eingeschätzt. Da-

bei spielen die Kaufkraft der Eigentümer und die Marktstruktur (Mietpreisniveau) eine Rolle bei der 

Realisierung der Maßnahmen, was jedoch auf Häuser-Ebene als fragwürdig betrachtet wird. Sanie-

rungspakete werden nach den Richtlinien aus [15] definiert und verschiedene Sanierungsszenarien 

mit unterschiedlichen Reduktionszielen der Wärmebedarfe bis 2045 beschrieben. Diese Ziele umfas-

sen eine moderate Gebäudeeffizienz mit einer Reduktion von 23 %, eine erhöhte Gebäudeeffizienz 

mit einer Reduktion von 30 % und eine hohe Gebäudeeffizienz mit einer Reduktion von 37 %. 

Energetische Sonderfälle wie Fachwerkhäuser, Kaffeemühlenhäuser, Blockrandbebauung und Flach-

dachhäuser werden ebenfalls berücksichtigt. Es werden dabei bauliche Maßnahmen je nach Gebäu-

detyp und Baualtersklasse modelliert und die spezifischen energetischen Einsparungen sowie die 

Kosten pro Quadratmeter ermittelt. Der Return on Investment (ROI) wird ebenfalls berechnet. 

Die Datenbank der Sanierungsmaßnahmen enthält spezifische Ansätze für unterschiedliche Gebäu-

dearten wie Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser. Die erwarteten Wärmebe-

darfsreduktionen und die notwendigen Kosten werden detailliert berechnet. Dabei stellt sich heraus, 

dass die ROI-Berechnungen bei den meisten Gebäudetypen eine geringe Sensitivität auf die Sanie-

rungsstufen zeigen, wobei neuere Gebäude aufgrund geringerer Einsparungen höhere ROI aufwei-

sen. Insgesamt wird betont, dass für eine merkliche Einsparung Gebäude mit hohem Aufwand saniert 

werden müssen. Insbesondere bei neueren Gebäuden sind wirtschaftliche Sanierungsmöglichkeiten 

begrenzt. 

Die Wirtschaftlichkeit der Sanierungsszenarien variiert stark je nach Sanierungsklasse. Während 

Pinselsanierungen durch sehr geringe Investitionen und kurzfristige Amortisation wirtschaftlich 

attraktiv sind, erfordern mittelintensive und tiefgreifende Sani erungen höhere Investitionen, bieten 

jedoch langfristig deutlich höhere Energieeinsparungen und Wertsteigerungen der Immobilien.  

Für die Umsetzung der Sanierungsszenarien spielen Förderprogramme eine entscheidende Rolle. Sie 

können in Form von Zuschüssen, zinsgünstigen Darlehen oder Steuererleichterungen bereitgestellt 

werden. In Deutschland stehen verschiedene Programme zur Verfügung, darunter die Förderungen 

der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle). 

Förderungen sind aus folgenden Gründen notwendig: 

Á Reduzierung der finanziellen Belastung: Insbesondere für tiefgreifende Sanierungen sind die 

Investitionskosten ohne Förderungen für viele Hausbesitzer nicht tragbar. Förderungen 

helfen, die finanzielle Belastung zu reduzieren. 

Á Anreiz zur Sanierung: Attraktive Förderprogramme erhöhen die Bereitschaft der Eigentümer, 

in energieeffiziente Maßnahmen zu investieren. Dies ist besonders wichtig, um die 

Sanierungsrate zu erhöhen und die Klimaziele zu erreichen. 
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Á Langfristige wirtschaftliche Vorteile: Durch Förderungen wird nicht nur die finanzielle 

Einstiegshürde gesenkt, sondern auch langfristig die Wirtschaftlichkeit verbessert, da die 

Energiekosteneinsparungen die verbleibenden Investitionskosten schneller amortisieren. 

2.12.4 Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzinfrastruktur  

Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) unterstützt den Ausbau und die Modernisie-

rung von Wärmenetzen, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern und die Energieeffizienz 

zu steigern. Das Programm richtet sich an Unternehmen, Kommunen und andere Akteure, die in den 

Ausbau und die Modernisierung von Wärmenetzen investieren möchten. 

Förderfähige Maßnahmen umfassen sowohl den Neubau von Wärmenetzen als auch die Moderni-

sierung bestehender Netze. Beim Neubau werden die Planung und Errichtung neuer Wärmenetze 

gefördert, die einen hohen Anteil erneuerbarer Energien oder Abwärme nutzen. Zudem werden Er-

zeugungsanlagen unterstützt, die erneuerbare Energien wie Biomasse, Solarthermie und Geothermie 

oder Abwärme aus Industrieprozessen nutzen. Bei der Modernisierung bestehender Netze werden 

Maßnahmen zur Erneuerung und Erweiterung gefördert, um den Anteil erneuerbarer Energien zu 

erhöhen und die Effizienz zu verbessern. Auch die Integration zusätzlicher erneuerbarer Energiequel-

len in bestehende Netze wird unterstützt. 

Effizienzsteigerungen in Wärmenetzen können durch die Optimierung der Netzsteuerung und den 

Bau von Wärmespeichern erreicht werden. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Verluste zu minimie-

ren und den Betrieb zu optimieren, wodurch die Flexibilität und Effizienz der Netze erhöht wird. 

Die BEW bietet verschiedene Förderarten an, darunter Investitionszuschüsse und zinsgünstige Kre-

dite. Zuschüsse werden in der Regel als Prozentsatz der förderfähigen Investitionskosten gewährt, 

wobei die genaue Höhe von der Art der Maßnahme und dem Anteil erneuerbarer Energien abhängt. 

Es gibt Obergrenzen für die förderfähigen Kosten, die je nach Projekt variieren können. Zusätzlich zu 

den direkten Zuschüssen können zinsgünstige Kredite für die Finanzierung von Projekten in An-

spruch genommen werden. 

Das Antragsverfahren umfasst mehrere Schritte. Zunächst wird eine Initialberatung empfohlen, um 

die Förderfähigkeit des Projekts zu überprüfen und die optimalen Maßnahmen zu identifizieren. Ein 

detailliertes Konzept, das die geplanten Maßnahmen und deren erwartete Effekte beschreibt, muss 

erstellt werden. Der Antrag muss bei der zuständigen Behörde, in der Regel bei der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), eingereicht 

werden. Nach der Prüfung der Anträge wird bei Bewilligung ein Förderbescheid erteilt. 

Die geförderten Projekte müssen bestimmte technische Mindestanforderungen erfüllen, um sicher-

zustellen, dass die Maßnahmen tatsächlich zu einer Effizienzsteigerung und einem höheren Anteil 

erneuerbarer Energien führen. Nach Abschluss der Maßnahmen muss der Nachweis erbracht werden, 

dass die Mittel zweckgemäß verwendet wurden und die geplanten Effekte erreicht wurden. 

Die BEW-Förderung bietet zahlreiche Vorteile. Durch Zuschüsse und zinsgünstige Kredite wird die 

finanzielle Belastung für die Projektträger reduziert. Die geförderten Maßnahmen tragen zur Steige-

rung der Energieeffizienz der Wärmenetze bei und erhöhen den Anteil erneuerbarer Energien, was 

zur Reduktion der CO2-Emissionen beiträgt. Effiziente und gut gesteuerte Wärmenetze führen zu 
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langfristigen Kosteneinsparungen für Betreiber und Endnutzer. Beispielsweise können für Erzeu-

gungsanlagen, die erneuerbare Energien nutzen, bis zu 40 % der förderfähigen Kosten erstattet wer-

den. Für den Ausbau und die Modernisierung von Wärmenetzen können bis zu 30 % der Kosten 

gefördert werden, und für den Bau und die Integration von Wärmespeichern können bis zu 50 % der 

Kosten übernommen werden. 

Insgesamt bietet die BEW-Förderung eine umfassende Unterstützung für die Modernisierung und 

den Ausbau von Wärmenetzen. Sie trägt dazu bei, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen, die 

Energieeffizienz zu verbessern und die CO2-Emissionen zu reduzieren. 
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3 Bestandsanalyse 

3.1 Allgemeines  

Die Bestandsanalyse bildet eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung und Optimierung von 

Wärmeversorgungssystemen in der Region. Im Rahmen der Bestandsanalyse werden der aktuelle 

Wärmebedarf und -verbrauch sowie die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen erfasst. Zu-

sätzlich fließen Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und Baualtersklassen, der Versor-

gungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, Heizzentralen und Speichern sowie zur Beheizungsstruk-

tur von Wohn - und Nichtwohngebäuden in die Analyse ein. Zudem werden Energie- und Treibhaus-

gasbilanzen nach Energieträgern und Sektoren erstellt. Durch die umfassende Analyse dieser Fakto-

ren können gezielt MaÇnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der CO◘-

Emissionen entwickelt werden. Diese Analyse ermöglicht es weiterhin, spezifische Anforderungen 

und Potenziale innerhalb der unterschiedlichen Bereiche der Stadt zu identifizieren, um eine nach-

haltige und zukunftsfähige Wärmeversorgung im Einklang mit der Struktur der Kommune und ihrer 

Gebäude sicherzustellen. 

3.2 Datengrundlage  

Für die Erstellung der Bestandsanalyse war eine umfassende Datensammlung und  

-aufbereitung notwendig. In Tabelle 4 sind die relevanten Datenquellen aufgeführt, die zur fundier-

ten Erfassung der aktuellen Wärmestruktur herangezogen wurden. Diese umfassen sowohl geogra-

fische und infrastrukturelle Informationen als auch spezifische Gebäudedaten, die beispielsweise die 

Wärmeverbrauchswerte und die technische Ausstattung betreffen. Die Datengrundlage beinhaltet 

eine Kombination aus öffentlich zugänglichen sowie spezifisch erhobenen Daten, die eine detaillierte 

Analyse ermöglichen. 

Tabelle 4: Datengrundlage für die Bestandsanalyse 

Bezeichnung  Inhalte  Quelle  

Geofabrik (OpenStreetMap) Flächennutzung [16] 

AggerEnergie Gasnetzinfrastruktur - 

Zensus 2022 Statistische Daten zu Heizungstechnologien [17] 

Raumwärmebedarfsmodell 

(2024) 

Statistische Daten zu Wärmebedarf, Sanierungsstand, 

Gebäudenutzung, Baujahresklasse und ähnliches 

[18] 

Kehrdaten der Schornstein-

feger 

Dezentrale Heizungstechnologien (Verbrennungstech-

nologien) 

- 

ALKIS Flurstücke [19] 

 

3.3 Vorprüfung  

Gemäß § 14 Abs. 4 des WPG kann für Teilgebiete, welche sich weder für ein Wärme- oder Wasser-

stoffnetz eignen, eine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt  werden. Diese Teilgebiete können im 

Rahmen einer Vorprüfung identifiziert werden. Um für das komplette Stadtgebiet von Overath eine 

Aussage über die heutige und zukünftige Wärmeversorgung treffen zu können, wurde im Rahmen 

der kommunalen Wärmeplanung für alle Teilgebiete eine vollständige Wärmeplanung durchgeführt.  
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3.4 Allgemeine Informationen  

3.4.1 Flächennutzung  

Overath ist eine Stadt im Rheinisch-Bergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen und erstreckt sich über 

etwa 92 Quadratkilometer am östlichen Rand des Bergischen Landes. Die Flächennutzung ist ausge-

wogen zwischen Landwirtschaft, Wald, Wohnbau, Verkehr und Gewerbe.  

Ein bedeutender Teil der Fläche (siehe auch Abbildung 20) wird landwirtschaftlich genutzt und prägt 

die Landschaft mit Wiesen, Weiden und Feldern. Etwa ein Drittel besteht aus Waldgebieten, die so-

wohl forstwirtschaftlich als auch als Naherholungsräume genutzt werden. Wohnbauflächen konzent-

rieren sich auf das Stadtzentrum und größere Ortsteile wie Vilkerath, Heiligenhaus, Untereschbach, 

Steinenbrück, Immekeppel und Marialinden, geprägt von Ein- und Zweifamilienhäusern.  

Verkehrsflächen, darunter die Autobahn A4 und die Bahnstrecke Köln-Gummersbach, sichern die 

überregionale Anbindung. Gewerbeflächen sind begrenzt und befinden sich vor allem in kleineren 

Gewerbegebieten am Stadtrand. Ergänzend sorgen Erholungs- und Grünflächen für eine hohe Le-

bensqualität. Weitere Flächen umfassen öffentliche Infrastruktur, Wasserflächen wie Agger und Sülz 

und unbebaute Grundstücke. 

 

Abbildung 20: Flächennutzung der Stadt Overath 

3.4.2 Gebäudetypologie  

Der dominierte Gebäudetyp variiert in Overath nur leicht je nach Teil des Stadtgebiets. Dies kann 

Abbildung 21 entnommen werden, welche den dominierenden Gebäudetyp (bezogen auf Anzahl der 



    
 

   

  

Kommunale Wärmeplanung der Stadt Overath Seite 57 von 139 

 

 

Gebäude) je Baublock darstellt.4 Bezogen auf die Gesamtanzahl an beheizten Gebäuden (8189 Ge-

bäude) sind es in der Stadt Overath knapp 80 % Einfamilienhäuser, 4 % Reihenhäuser, 5 % Mehrfa-

milienhäuser, 4 % große Mehrfamilienhäuser und 7 % Nichtwohngebäude. 

 

Abbildung 21: Dominierender Gebäudetyp auf Baublockebene 

Neben dem Gebäudetyp ist für die Wärmeversorgung von Gebäuden insbesondere noch das Baujahr 

relevant, da dieses den spezifischen Wärmebedarf je nach Sanierungsstand stark beeinflusst. In Ab-

bildung 22 ist die Anzahl an Gebäuden je Baujahresklasse für die Stadt Overath dargestellt. Die do-

minierende Baujahraltersklasse je Baublock ist wiederum in Abbildung 23 dargestellt. 

Wie aus Abbildung 22 zu entnehmen ist, überwiegt in der Stadt Overath der Gebäudebestand aus 

den Baujahren zwischen 1900 und 1995. Diese Gebäude machen mit in Summe 6746 Gebäuden 

knapp 82 % des Gebäudebestandes aus. Hierbei sind die Gebäude mit einem Baujahr zwischen 1961 

und 1980 nochmal hervorzuheben, denn diese zeichnen sich grundsätzlich durch einen sehr hohen 

spezifischen Wärmebedarf von 200 kWh/(m2*a) bis 250 kWh/(m2*a) aus [20]. Dieser Baujahresbereich 

macht in der Stadt Overath 41 % des Gebäudebestandes aus. Gebäude, welche vor 1945 und ab 2005 

errichtet wurden, sind deutlich effizienter mit einem spezifischen Wärmebedarf unter 

150 kWh/(m 2*a). Diese haben in der Stadt Overath einen Anteil von 17 % am Gebäudebestand. 

 
4 9ƛƴ .ŀǳōƭƻŎƪ ƛǎǘ ƎŜƳŅǖ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ ŦƻƭƎŜƴŘŜǊƳŀǖŜƴ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΥ αώΧϐ Ŝƛƴ DŜōŅǳŘŜ ƻŘŜǊ ƳŜƘǊŜǊŜ DŜōŅǳŘŜ ƻŘŜǊ [ƛŜƎŜƴπ

schaften, das oder die von mehreren oder sämtlichen Seiten von Straßen, Schienen oder sonstigen natürlichen oder baulichen 

Grenzen umschlƻǎǎŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ ŘƛŜ ½ǿŜŎƪŜ ŘŜǊ ²ŅǊƳŜǇƭŀƴǳƴƎ ŀƭǎ ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜƘǀǊƛƎ Ȋǳ ōŜǘǊŀŎƘǘŜƴ ƛǎǘ ƻŘŜǊ ǎƛƴŘά 






































































































































































